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Jahreshauptversammlung des Zabergäuvereins

Die Hauptversammlung unseres Vereins findet am Sonntag, 
den 17. Oktober 2010 in Zaberfeld statt.
Beginn ist um 14.00 Uhr im dortigen Seegasthof.

Tagesordnung:
1. Vereinsregularien
2. Vortrag von Heidrun Lichner: „Steinerne Zeugen (Kleindenkmale) im       
Oberen Zabergäu“
3. Vortrag von Rüdiger Gaa: „Artenvielfalt im Zabergäu“
4. Aussprache und Verschiedenes

Im Seegasthof wird für uns in einem Nebenzimmer ab 12.30 Uhr bewirtet.

Bereits am Vormittag um 11.00 Uhr wird Dietmar Gretter, der Leiter des
Naturparkzentrums, uns eine spannende Führung durch das neu errichtete
Naturparkzentrum Stromberg- Heuchelberg (Treffpunkt) anbieten.
Parkmöglichkeiten beim Seegasthof oder auf den Parkplätzen „Ehmetsklinge“
sind gegeben.

Wir laden alle Mitglieder und Freunde zur Veranstaltung herzlich ein.

Weiter laden wir bereits heute zur traditionellen „Jahresendveranstaltung“ 
am 27. Dezember 2010 um 19.00 Uhr ins Güglinger Ratshöfle ein.

Herr Erich Schunk, Brackenheim-Hausen, wird seinen langjährigen
Weggefährten und den bedeutenden Zabergäuer Dr. Karl Lang, Unternehmer
und Förderer des Zabergäuvereins, in einem Vortrag würdigen. Wir alle dürfen
gespannt sein.

Horst Seizinger, Schriftführer



 
 

Aus der Geschichte von Stockheim von der ersten urkundlichen
Nennung bis um 1800

Vortrag anlässlich der Hauptversammlung des Zabergäuvereins am
18. Oktober 2009 in Stockheim

von Wolfram Angerbauer

In der schriftlichen Überlieferung erscheint der Name Stockheim erstmals in der
Form „Stochheim“ in einem Vertrag zwischen Bischof Anno von Worms und
einem Grafen Burchard aus der Mitte des 10. Jahrhunderts. Bischof Anno über-
ließ dem Grafen Burchard zu lebenslangem Nießbrauch alles das, was in den
Dörfern Bottwar, „Buodestat“, Zimmern (Frauen- oder Dürrenzimmern),
Stockheim und Heinsheim seiner Verfügungsgewalt unterstand. Dazu gehörten
auch Weinberge. Die Dörfer lagen in der Grafschaft des Burchard, der im Tausch
Anno von Worms seinen Besitz in Eisesheim, Böllingen (heute Bereich Böllinger
Höfe) und dem bei Heilbronn abgegangenen Aschheim als bleibendes Eigentum
übergab. Der Vertrag ist nicht datiert und hat sich in einer Abschrift aus dem 12.
Jahrhundert erhalten. Da Anno von 950 bis 976 Wormser Bischof war, hat das
württembergische Urkundenbuch den Vertrag ohne Einschränkung in die
Amtszeit Annos datiert1. Da der Vertrag jedoch mit der Erlaubnis des Kaisers
Otto abgeschlossen wurde, Kaiser Otto I. aber erst seit dem 2. Februar 962 Kaiser
war, kommen nur die Jahre der Kaiser Otto I. und Otto II. zwischen 962 und 976
in Betracht. In Stockheim feiert man gerne. So hat man schon im Jahre 2000 eine
1050-Jahrfeier begangen und könnte diese 2012 noch einmal wiederholen. 
Das Wort -heim im Ortsnamen könnte auf eine Siedlungsperiode zwischen dem
5. und 7. Jahrhundert hindeuten, das Wort „Stock“ auf Rodungstätigkeit zum
Siedlungsausbau. Ein altes „stoc“ bedeutet aber auch, so Otfried Kies,
Götzenbild, wobei man in Stockheim an den Fund eines Vierseiten-Altars aus
römischer Zeit denken könnte.

Anlässlich der ersten urkundlichen Nennung erfahren wir abgesehen vom
Nachweis des Weinbaus, dass Stockheim in der Mitte des 10. Jahrhunderts in
einer dem Grafen Burchard unterstehenden Grafschaft lag2 und enge Verbin-
dungen zum Bistum Worms besaß. Das Bistum Worms spielte im 10. Jahrhundert
eine wichtige Rolle in der damaligen Reichspolitik, da Otto I. und seine
Nachfolger Bistümer förderten oder mit Familienangehörigen besetzten,  um ein
Gegengewicht zu den auf Erblichkeit dringenden weltlichen Fürsten zu schaffen.
Die Bischöfe von Worms verloren jedoch schon im Laufe des 11. Jahrhunderts
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weitgehend ihren Grundbesitz und damit auch ihre Rechte über Stockheim. Nur
eine kirchliche Verbindung blieb mit der Zugehörigkeit von Stockheim zum
Bistum Worms bestehen.

Ortsadel und Übergang an den Deutschen Orden

Ein weiterer Hinweis auf Stockheim findet sich in der schriftlichen Überlieferung
erst über 100 Jahre später. Im Schenkungsbuch des Klosters Reichenbach wird
um 1090 eine Frau Osterhilde anlässlich einer Schenkung in Sachsenheim als
Witwe des Ernst von Stockheim bezeichnet, ein erster Hinweis auf eine sich nach
Stockheim nennende Adelsfamilie3. Zu ihr gehörte auch der um die Mitte des 
12. Jahrhunderts in Verbindung mit Kloster Hirsau genannte Walpret von
Stockheim4, ferner Rugger von Stockheim, der 1231 das Patronatsrecht über die
Kirche in Gemmrigheim an das Stift Backnang übertrug. Rugger von Stockheim
war mit einer Schwester Alberts von Liebenstein verheiratet und könnte über die
Herren von Liebenstein zu seinen Rechten in Gemmrigheim gekommen sein5.
Bei den Herren von Stockheim gab es auch Beziehungen zu Pfaffenhofen. Als 1290
Rudolf von Neuffen Güter und Rechte in Pfaffenhofen, darunter einen Teil des
Weinzehnten, an das Kloster in Frauenzimmern verkaufte, hieß es, dass ehedem der
„dominus de Stochein“ (Herr von Stockheim) diesen Zehnt eingezogen habe6.

2

Stockheim mit Schloss nach dem Kieser’schen Forstlagerbuch von 1684
(Vorlage, Hauptstaatsarchiv Stuttgart H 107 Nr. 147)

In Stockheim findet sich aber auch eine Adelsfamilie, die sich nach Stocksberg
nannte7. Als erster begegnet zwischen 1220 und 1223 Ulrich von Stocksberg, ein  
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Kanoniker zu Speyer8. 1253 und 1257 war Walter von Stocksberg Zeuge anläss-
lich von Schenkungen des Gottfried von Neuffen und Albert von Erligheim an
das Kloster Maulbronn9. Bemerkenswert ist dabei, dass Walter von Stocksberg
1257 zu den „liberi“ und damit zu den Edelfreien und vornehmeren Adligen
gehörte, die von der niedrigeren Schicht der Ministerialen oder Dienstmannen
unterschieden wird. 1279 und 1280 waren die Brüder Rugger und Walter von
Stocksberg Zeugen Konrads von Magenheim bei Übertragungen des
Patronatsrechts der Kirche auf dem Michaelsberg, wobei auch ein gleichnamiges
Brüderpaar mit der Herkunft Talheim genannt wird, so dass man eine verwandt-
schaftliche Beziehung zum Talheimer Ortsadel vermuten darf10. Von den Herren
von Stocksberg hat sich ein Wappen im Kloster Maulbronn erhalten. Es zeigt in
schwarzem Feld einen Schrägbalken, welcher von drei Paar von einander abge-
setzten roten Halbmonden besetzt ist11. Da auch die Herren von Magenheim
Halbmonde in ihrem Wappen führen, darf von einer engen Beziehung zwischen
den Herren von Stocksberg und von Magenheim  ausgegangen werden. Die
Beobachtung, dass der Name Rugger sowohl bei den Herren von Stocksberg als
auch bei den Herren von Stockheim geläufig war, lässt vermuten, dass diese bei-
den mit Stockheim verbundenen Adelsfamilien ebenfalls in Beziehungen zuein-
ander standen.

Außer dem Ortsadel besaßen auch andere Adelsfamilien Rechte in Stockheim. In
kirchlicher Beziehung waren dies die Herren von Neuffen. 1296 schloss Rudolf
von Neuffen anlässlich seiner 1295 erfolgten Schenkung seines Patronatsrechts
über die Kirche in Güglingen an das Kloster zum Heiligen Grab in Speyer aus-
drücklich die damals als Kapelle bezeichnete Kirche in Stockheim mit ein12. Da
die Stockheimer Kirche 1296 bereits seit unvordenklicher Zeit eine Filiale der
Pfarrei Güglingen war, dürfte diese kirchliche Verbindung schon in der Zeit der
Staufer bestanden haben, die 1188 über Eigengut in Güglingen verfügten.

1295 ist erstmals eine Verbindung von Stockheim zum Deutschen Orden bezeugt.
Im November 1295 verkauften die Kinder des verstorbenen Warmund von
Neipperg mit Zustimmung ihrer Mutter „Adelheite von Twingenberg“ vier
Morgen Weingärten samt einem „eckerlin dar runder“ für 76 Pfund Heller an das
„Deutsche Haus“ (Deutschordenshaus) zu Ulm. Der Acker oder Weingärten samt
Acker wurden damals der „Twingenberg“ genannt. Bei diesem ersten in
Stockheim überlieferten Flurnamen wird man an die Mutter der Verkäufer
erinnert („von Twingenberg“, möglicherweise Zwingenberg im Neckar-
Odenwald-Kreis), ohne dass der Zusammenhang klar ersichtlich wird13. Der
Verkauf an das Deutschordenshaus in Ulm deutet darauf hin, das sich zu diesem
Zeitpunkt noch keine entsprechende Niederlassung in Stockheim gebildet hatte.
Dies könnte 1307 bereits anders gewesen sein, da Württemberg in jenem Jahr
gegenüber dem Deutschen Orden auf alle Rechte am Schloss Stocksberg mit
Zugehörungen verzichtete und versprach, des Ordens „Hintersassen“ weder zu
beleidigen noch zu beschädigen14. Der Deutsche Orden muss somit 1307 oder
kurz zuvor in den Besitz des Schlosses Stocksberg gekommen sein, worüber sich
kein urkundlicher Beleg erhalten hat.
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Der Deutsche Orden wurde daher Anfang des 14. Jahrhunderts zur bestimmen-
den Ortsherrschaft in Stockheim. 1339 war Stocksberg Sitz einer Kommende.
Damals kaufte der Komtur der Ordenshäuser Aichach und Blumenthal, Heinrich
von Wilbrande, drei „Lest“ Wein „bi dem besten“ vom „Haus zu Stoksperg“. Die
Kaufsumme betrug 800 Pfund Heller für eine alljährliche Lieferung.  Gebe es in
Stockheim keinen Wein, müsse nichts geliefert werden. Zeige sich Stocksberg
mit der Weinlieferung säumig, so habe der Komtur zu Aichach und Blumenthal
volle Gewalt, „daz Hus ze Stoksperg“ zu besetzen und zu „entsetzen“. Der Wein
wurde im Herbst aus Aichach abgeholt. Dabei sollten zwei gute „sweinin bachen“
und vier Scheiben Salz zum Stocksberg mitgebracht werden. Eine zeitliche
Begrenzung für den Weinverkauf nach Aichach und Blumenthal war nicht ver-
einbart worden. Der hohe Geldbetrag zeigt die Bedeutung, die der Weinbau 1339
um den Stocksberg herum bereits besaß. 1351 wird bekannt, dass der Deutsche
Orden zur Abgabe einer Weingült von einem Fuder Speyerer Meß an das Kloster
Rechentshofen verpflichtet war15.

Anfang des 14. Jahrhunderts hatte der Deutsche Orden nicht nur in Stockheim,
sondern auch in anderen Bereichen des Zabergäus Fuß gefasst. Dies zeigt ein
Tauschvertrag von 1348 zwischen Komtur Konrad Kaplan und den Brüdern des
„Deutschen Huse ze Stoxberg“ mit Ulrich von  Magenheim. Die Kommende
Stocksberg erhielt neben dem Wald „Keßel“ in Haberschlacht alle Leute, die
Ulrich von Magenheim zu „Stockheim im Dorf“ gehörten, außerdem die Vogtei
über Wiesen und Äcker, die in Richtung „Meysenhart“ lagen.Ulrich von
Magenheim empfing dafür deutschordische Güter und Leute in Frauenzimmern
und Brackenheim. Unter den Zeugen befand sich Sydinhertz von Stockheim, mit
dem erstmals der Name eines Stockheimer Bürgers bekannt wird16. Zwischen
1370 und der Mitte des 15. Jahrhunderts rundete der Deutsche Orden seinen
Besitz in Stockheim ab. 1370 kaufte er für 550 Gulden eine Weingült von den
Brüdern Burkhard und Fritz Sturmfeder für das „Haus zu Stocksberg“17, 1376
eine weitere Weingült für 200 Gulden von Kunz von Sachsenheim18, 1399 einen
Weingarten von Rafan von Helmstatt19. Bei dem Erwerb 1376 ging es um 67 1/2

Eimer Wein, die der Komtur zu Stocksberg im Herbst in der Kelter an Kunz von
Sachsenheim abgeben musste, ein erster schriftlicher Hinweis auf eine Kelter in
Stockheim.1376 findet sich auch erstmals eine Verbindung der bislang selbstän-
digen Kommende Stocksberg mit der Kommende Horneck, da sich der für den
Deutschen Orden handelnde Siegfried von Venningen Komtur „der Deutschen
Husere Stoxberg und Horneck“ nannte. Um oder bald nach 1400 wurde aus der
kurzzeitigen Kommende Stocksberg ein selbständiges Amt innerhalb der
Kommende Horneck mit einem auf dem Stocksberg residierenden deutschordi-
schen Amtmann an der Spitze.

1428 und 1444 gelangten auch Rechte am Frucht- und Weinzehnten in
Stockheim, die bis dahin die Göler von Ravensburg innehatten, an den Deutschen
Orden. Beim Verkauf durch Martin Göler von Ravensburg 1444 ging auch die
Kelter samt Kelterhaus und Kelterrecht an den Deutschen Orden über20, der 1446
über die Herren von Talheim auch Güter auf dem Stocksberg erhielt und nunmehr
über nahezu sämtliche Rechte in Stockheim verfügt21.
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Der Deutsche Orden und Württemberg – Ein Vertrag von 1438

In Stockheim war es dem Deutschen Orden gelungen, seinen Besitz abzurunden,
aber über Stockheim hinaus konnte kein größeres arrondiertes Territorium wie
um die Burg Horneck bei Gundelsheim oder um den Scheuerberg bei
Neckarsulm geschaffen werden. Dies lag an dem nahezu zeitgleichen Vorstoß
von Württemberg in das Zabergäu, das seinen hier erworbenen Besitz in den
Ämtern Brackenheim und Güglingen zusammenfasste. Der Deutsche Orden
hatte aber zahlreichen Streubesitz in vielen württembergisch gewordenen Orten
des Zabergäus erworben, auch besaßen Einwohner von Stockheim Güter in
Frauenzimmern, Haberschlacht oder anderen württembergischen Orten.
„Machtpolitische Reibereien“ mit Württemberg konnten dabei nicht ausbleiben22.

Zur Abwendung aller „Spenn und Zwietracht“, insbesondere über Steuern und
Abgaben, wurde 1438 ein Vergleich mit Württemberg geschlossen. Schloss
Stocksberg und das Dorf Stockheim blieben frei von allen durch Württemberg
erhobenen Steuern mit einer Ausnahme: Die Gemeinde Stockheim musste all-
jährlich sechs Malter Haber als „Vogthaber“ an das württembergische Amt
Brackenheim abführen. Frei von Steuern und Abgaben blieben auch die als
Erblehen verliehenen Deutschordenshöfe in Botenheim, Brackenheim,
Frauenzimmern, Hausen und Kleingartach mit Ausnahme weniger Zinsabgaben.
Für alle Güter, die Einwohner aus Stockheim 1438 auf württembergischem
Gebiet innehatten, wurde pauschal eine jährliche Steuer von vier Pfund Heller
festgesetzt. Diese Güter wurden in der Folgezeit als „alte Güter“ bezeichnet. 
Alle von Einwohnern aus Stockheim nach 1438 erworbene Güter („neue Güter“)
sollten der in Württemberg üblichen Besteuerung unterliegen23.

Erste Hinweise auf Familiennamen 1495

Anlässlich der Stiftung einer Kaplaneipfründe auf dem Marienaltar 1495 ist mit
Hans Clotz erstmals der Name eines Schultheißen überliefert. Auch werden eine
Reihe von Bürgern namentlich genannt, die von ihrem Haus- oder Güterbesitz
eine jährliche Gült (Zins) in Geld oder Naturalien zum Unterhalt des Kaplans
gestiftet hatten24. Dabei werden nicht nur die Stifter, sondern auch Anlieger ihrer
Grundstücke aufgeführt, so dass 1495 mindestens 30 der damaligen Stockheimer
Familiennamen bekannt werden: Balnhöfer oder Balzhöfer, „der Bastlin“,
Becker, Bender, „der alte Büderer“, Clotz, Dither, Fochtenberger, Franck (3 mal),
Gertreutter, Groß (3 mal), Hablützel, Heck, Hoffmann, „Jacobshannsen“, Jösser,
Knörlin, Knörr, Kuch, Kuder, „Mosthennßlin“, Motzer, Müller (2 mal),
Palmacker, Pleuß, Schmidt, Schnacker, Schumacher, Schwarzkopf, Siblin,
Wägner, Walther und Weber. Ein Name wie Balzhöfer deutet auf die Herkunft,
Namen wie „der Bastlin“, „Jacobshannsen“ oder „Mosthennßlin“ zeigen, dass
die Familiennamen um 1500 noch nicht ihre endgültige Form gefunden hatten.
Der in der Liste genannte „Kleinhannsen“ kann der Familie Franck zugeordnet
werden, da der „alte Hans Franck“ sein Bruder war. Häufigster Vorname war
Wendel, der sechsmal erscheint.
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Zum Leben im Dorf – Die Dorfordnung von 1513

Einblicke in das örtliche Leben um 1500 vermittelt die 1513 von Deutschmeister
Johann Adelmann von Adelmannsfelden erlassene Dorfordnung mit dem Titel
„Dorffs-Buch, Dorfordnung undt Satzungen zu Stockheim“25. Sie enthält
Bestimmungen über Familien- und Erbrecht, Vormundschafts- und Schulden-
wesen, Gebote und Strafen, Nachbarschafts- und Baurecht sowie eine Regelung
des Umgeldes, einer Abgabe beim Weinausschank. 

Erste Seite der Dorfordnung von 1513 (Vorlage: Staatsarchiv Ludwigsburg 
B 269 Bü 2a)

         
         

         
           

         
        

        
          

        
           

          
             

 

            
            

          
        

          
          

 

  

         
        

        
        

        
      

       
    

          
          
        

          
          

        
         

         
     

     
        
        

     
       



 
 

         

          
         

          
         

           
       

        
         

     
       

         
        

          
         

         
          

     
       

         
          

           
          

      

    

          
          
          

           
           

         
       

          
        

        
      

           
        

          
          

           
   

Beim Erbrecht wurden Fälle geregelt, wenn jemand ohne Testament oder „ver-
schaffung“ starb. Hinterließ jemand nach seinem Tod in absteigender Linie nur
eine Person, es sei Kind, Enkel oder Urenkel, so erbte diese Person allein und es
gab keine Erben in aufsteigender Linie oder „Zwerchlinien“. Bei mehreren
Kindern erbten diese zu gleichen Teilen egal ob Söhne oder Töchter. Waren neben
mehreren Kindern im ersten Grad auch Kindeskinder in einem weiteren Grad
vorhanden, so erbten letztere jeweils den Anteil, den ihr verstorbener Vater oder
ihre verstorbene Mutter erhalten hätten. Lebten keine Kinder oder Kindeskinder
in absteigender Linie mehr, so erbten die Eltern oder der noch lebende Elternteil
unter Ausschluss anderer Verwandter in aufsteigender Linie.

Im Hinblick auf Schulden hieß es, dass eine Schuld in Höhe von bis zu vier Pfund
Heller durch Pfändung getilgt wurde, wie es bisher Brauch zu Stockheim war.
Bei Schulden in Höhe von mehr als vier Pfund Heller sollten – dies war 1513 neu
und galt nicht rückwirkend – drei Schätzer aus dem Gericht und Rat bestellt wer-
den, die fahrende und liegende Habe des Schuldners schätzten, um einen ange-
messenen Gegenwert für die Schulden zu ermitteln. Bemerkenswert war das
Verfahren  zur Eintreibung von Schulden, wenn ein Unterpfand eingesetzt wor-
den war. Der Schultheiß stellte dem Gläubiger zwei Mitglieder des Gerichts zur
Seite, die zusammen mit dem Gläubiger den Schuldner zur unverzüglichen
Begleichung seiner Schulden aufforderten. Bezahlte der Schuldner nicht, wurde
das Unterpfand – Haus, Weingarten, Wiese, Acker oder Garten – umgehend auf
öffentlicher Straße oder an einem bestimmten öffentlichen Platz in Anwesenheit
des Schuldners versteigert, wobei dieser das Unterpfand innerhalb von sechs
Wochen und zwei Tagen durch Entrichtung seiner Schulden wieder an sich lösen
konnte.

Eine für Stockheim wichtige Regelung betraf das Umgeld. Wer im Dorf Wein
ausschenkte, musste von jedem kleinen Eimerlein (ca. 28 Liter) eine Maß oder
den entsprechenden Geldbetrag an die Gemeindekasse abführen, damit Wege,
Stege und Brunnen im Ort unterhalten werden konnten. Umgeldfrei durfte jeder
Bürger eine Maß Wein für seine eigene Zeche „oder auf Arbeit“ ausschenken.
Allen Stockheimern war somit Weinausschank im Ort gestattet. In den Wein-
bergen durften pro Morgen zwei Birn- oder Apfelbäume gesetzt werden, jedoch
weder Kirschbäume noch „Kriechenbaum“ (Pflaumenbäume). Dabei sollte vom
Nachbargrundstück ein Abstand von neun Schuh (ein Schuh nach württembergi-
schem Maß 28,6 cm) eingehalten werden.

Genau geregelt waren die Strafen für Vergehen in früherer Zeit. Wenn jemand
einen anderen als Lügner bezeichnete, gab es einen Gulden als Strafe, der je zur
Hälfte an den deutschordischen Amtmann und den Schultheißen fiel. Bei einer
Schlägerei ohne Verwundung betrug die Geldstrafe drei Pfund Heller.
Verwundete jemand einen anderen, waren sechs Pfund Heller fällig, verwundete
jemand einen anderen bis auf die Knochen („bainschröttig), waren es 13 Pfund
Heller. Kam es gar zu einer tödlichen Verwundung oder wurden jemandem ein
oder mehrere Glieder abgeschlagen, so wollte sich die Herrschaft die Höhe der
Strafe vorbehalten.
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   Württembergisches Urkundenbuch (WUB) IV, Nachtrag U CXII (112), S. 95-96, 1231.

6   WUB IX, U 4037, S. 400-401, 1290 Dezember; Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins 4, 
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1520 wurde diese Dorfordnung um einige Bestimmungen erweitert. Da nach
Urteilen des Gerichts zu Stockheim mehrfach ohne redliche Ursachen „freven-
lich“ appelliert worden war, wurde eine eigene Ordnung für Appellationsverfahren
erlassen. Vor einer Appellation musste der zwanzigste Teil des Streitwertes in der
deutschordischen Kanzlei hinterlegt werden und wurde nur bei einer erfolgreichen
Appellation zurückgezahlt. Da viele Bürger das Glockenzeichen der Herrschaft,
mit dem alle Einwohner zur Entgegennahme von Anweisungen zusammengerufen
wurden, nur fahrlässig und ungehorsam befolgten, sollten sich die Bürger künftig
beim Glockengeläut unverzüglich versammeln. Zudem wurde untersagt, sich noch
während des Gottesdienstes auf dem Kirchhof oder der Gasse zu versammeln oder
bereits im Wirtshaus zu sitzen. Als „ganz unleydlich“ und ungebührlich wurde
auch der Aufenthalt auf der Gasse oder im Wirtshaus nach neun Uhr abends gerügt
und verboten.

Ein wesentliches Ereignis aus jener Zeit um 1500 war der Bau der heutigen
Kirche. In einer Zeit, in der Stockheim noch keine selbständige Pfarrei besaß –
eine solche wurde erst 1535/36 errichtet – verpflichteten die Stockheimer 1514
mit Werkmeister Dionysius Böblinger einen namhaften Baumeister der Reichs-
stadt Esslingen und zur Ausstattung mit einem spätgotischen Hochaltar in Gestalt
der Werkstätte des Jörg Kugler einen ebenso anerkannten Künstler aus der
Reichsstadt Heilbronn26.

Der Bauernkrieg 1525

1525 erfasste „ein grosse bawrische aufruhr“ vom Schwarzwald und Oberdeutsch-
land aus ganz Südwestdeutschland. Die in Oberschwaben entstandenen „Zwölf
Artikel“, die bekannteste Programmschrift aus dem Bauernkrieg 1525, forderte
mit biblischen Begründungen freie Pfarrerwahl und -absetzung, Regelung des
Zehntwesens, Aufhebung der Leibeigenschaft, Änderungen im Jagdrecht und der
Waldnutzung, Minderung der Frondienste, Neufestsetzung der Gültabgaben,
Regelung des Gerichtswesens, Rückgabe entfremdeter Allmende und Abschaff-
ung der Abgaben beim Tod27.

Ostern 1525 erfasste der Aufstand auch das Zabergäu, wobei Schloss Stocksberg
im Mittelpunkt stand. In einem Bericht aus Stockheim finden sich aufschlussrei-
che Hinweise auf den „Stocksberger Bauernhaufen“, nachdem sich am
Ostermontag (17. April) etwa 2000 Bauern „in der Wurmbach“ versammelt hat-
ten28. Noch am Abend wurde unter Anführung von Hans Wunderer aus
Pfaffenhofen, Jakob Schmidt aus Brackenheim, Jerg Nusser aus Meimsheim,
Martin Nyeffer aus Dürrenzimmern und Claus Becker aus Hausen Schloss
Stocksberg besetzt. Unter den Bauern erkannten die Stockheimer viele von
Bönnigheim, Botenheim, Brackenheim, Cleebronn, Dürrenzimmern, Eibens-
bach, Frauenzimmern, Güglingen, Haberschlacht, Hausen, Meimsheim,
Neipperg, Pfaffenhofen und Weiler. Etliche kamen auch aus Besigheim,
Bietigheim und Erligheim. Am Dienstagmorgen folgten weitere Bauern aus
Eppingen, Häfnerhaslach, Kleingartach, Kürnbach, Leonbronn, Michelbach,
Mühlbach, Niederhofen, Nordheim, Ochsenburg, Spielberg, Stetten und Zaberfeld.
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Die zum Stocksberg gezogenen Bauern kamen somit nicht nur aus dem engeren
Bereich des Zabergäus.

Noch am Dienstagmorgen (18. April) konstituierte sich im Vorhof des Schlosses
der „Stocksberger Haufen“ und besetzte alle Ämter. Hans Wunderer von
Pfaffenhofen wurde Hauptmann, Zacharias (Eltlin?) von Güglingen Fähnrich,
Veltin Beyer von Hausen Profos, Michel Schmidt von Hausen und Jerg Decker von
Ochsenbach Steckenknechte, Jakob Schmid von Brackenheim und Brangamus von
Pfaffenhofen Wachtmeister, Martin Nyeffer von  Dürrenzimmern, Gabbel von
Botenheim und Wendel Jackabar von Haberschlacht „weybbel“ („feldtweybbel“)
und Bernhard Schnider von Hausen Furier. Es gab auch zwei oberste Beutmeister,
einen Schreiber und in der Person des  Nordheimer Pfarrers Joachim Eitel einen
Kanzler. Vom Stocksberg aus wurden auch etliche Städte und Gemeinden im
Zabergäu aufgefordert, sich in die „Bruderschaft“ der Bauern zu begeben, was
Vertreter aus Brackenheim, Güglingen, Bönnigheim und Bietigheim („Bütticke“)
auch versprachen.

Der Stockheimer Bericht über die Vorgänge ab Ostermontag enthält nur wenige
Hinweise auf die angerichteten Schäden. So sollen Gabbel von Botenheim und
seine Gesellen Lagerbücher und sonstige Archivalien zerrissen haben. Auch ver-
mittelt der Bericht keine Hinweise auf die Beteiligung von Bürgern aus Stockheim.
Dies wird erst aus der Urfehde vom 12. August 1525 ersichtlich, mit der Stockheim
nach der Niederschlagung des Aufstandes ein Friedensversprechen unter Eid
gegenüber dem Deutschen Orden ablegte29. Schultheiß, Bürgermeister, Gericht und
die ganze Gemeinde bekannten sich des Aufruhrs und Ungehorsams gegen ihre
Obrigkeit für schuldig. Obwohl sie vom deutschordischen Amtmann über
Schultheiß Wolf Diether aufgefordert worden seien, sich auf das Schloss zu bege-
ben und dieses vor den anrückenden Bauern zu beschirmen, habe man sich zusam-
men mit den Bauern in das Schloss „mit hineingefügt“ und geholfen, den Besitz
des Ortsherrn zu „verbrassen“, zu verschwenden und hinwegzutragen. Man habe
sich den Bauern „anhengig“ gemacht, sei mit ihnen gezogen und habe sich dadurch
ihrer „mörderischen,   rauberischen und unmenschlichen handlungen theilhafftig
und schuldig gemacht“. Die Gemeinde musste sich verpflichten, alle diejenigen,
die den Aufruhr verursacht und angeführt hatten, dem Ortsherrn zur Bestrafung zu
überstellen. Alle Waffen wie Langspieße, „schweinspies“, Armbrüste,
Hellebarden, Schwerter, Messer, Degen oder „Blei Engeln“ mussten abgeliefert
werden. Neben einem Brotmesser durften künftig nur Arbeitsgeräte wie „Heppen“,
Sicheln, Sensen, „Kärst“ (Hacke mit zwei Zinken), Heu- und Mistgabeln benutzt
werden. Kirchweihen, Hochzeiten oder andere „Gesellschaften“ durften nur noch
mit Erlaubnis des deutschordischen Amtmanns besucht werden. Die Stockheimer
versprachen, die angerichteten Schäden zu begleichen und beim Wiederaufbau des
Schlosses Frondienste zu leisten.

Einen Tag später, am 13. August 1525, wurden Geldstrafen verhängt, darunter
40 Gulden für Caspar Beder und Jörg Welcker  wegen Abbruch des Feuerturms,
40 Gulden für Martin Storch, Mathes Lang sowie die Brüder Wendel und Hans
Diether wegen Abbruch des langen Stalls und Zerschlagung der Ziegel,
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30 Gulden für Dionysius Balßhöfer, weil er Richter und Mitglied im Rat der
Bauern gewesen war. Weitere Strafen wurden für den Abbruch vom „wachtstüb-
lein“, eines Turms, des Hühnerhauses, des Kuhstalls und vor allem für den
Diebstahl von Wein verhängt. Steine und Holz von abgebrochenen Gebäuden
sollten vermutlich für eigene Zwecke im Ort verwendet werden. Eine Strafe für
das Abbrennen von Gebäuden wurde 1525 nicht festgehalten30. Pfarrer Eitel aus
Nordheim bezahlte für seine Beteiligung an der „verschwendung und verwü-
stung“ des Schlosses 36 Gulden. Eitel hatte Fenster im Herrenzimmer des
Schlosses zerschlagen sowie eine Schlagglocke, „ein Karrock“ und einen
Leuchter aus Messing an sich genommen und weitere Schäden verursacht31.

Noch 1629 litt Stockheim unter der Urfehde von 1525, die den Stockheimern
damals vom Deutschen Orden erneut vorgehalten wurde. Man fühle sich, so hieß
es, gegenüber der Nachbarschaft „in die Acht“ gebracht. Kinder könnten sich
nicht mehr nach außerhalb verheiraten und niemand, der etwas Vermögen habe,
wolle nach Stockheim heiraten32.

Die Lagerbücher von 1555 und 1573 – Der Deutsche Orden als Ortsherr

Die Jahre nach 1525 waren für Stockheim nicht immer einfach. Um 1540
herrschte große Not, und der deutschordische Amtmann begleitete eine Bitte der
Gemeinde um Unterstützung mit den Worten, die Not sei noch viel größer als
geschildert. 1540 lag ein „fremdes Volk“ in der Nähe, und die Furcht war groß,
Stockheim könnte durch Brand zerstört werden. 1546 gab es „gefährliche
Kriegsläufe“, als sich Kaiser Karl IV. im Zuge des Schmalkaldischen Krieges mit
einem Heer von  17 000 Mann in Heilbronn aufhielt, um 1550 war die Zahl der
Sterbefälle besonders hoch, und 1558 herrschte eine „seltsame plage“ mit Fieber,
an der viele erstickten33.

1555 wurde 30 Jahre nach der Zerstörung aller Dokumente im Bauernkrieg ein
neues Lagerbuch für das Amt Stocksberg erstellt, das alle Rechte der
Ortsherrschaft aufführt und 1573 noch einmal erneuert wurde34. An
Gerechtigkeiten besaß der Deutsche Orden die hohe und niedere Obrigkeit über
Dorf und Schloss und für die hohe Obrigkeit („Malefitzsachen“) ein eigenes
Halsgericht in Stockheim mit dem Recht, über Leben und Tod zu richten, wes-
halb spätestens 1565 ein Galgen auf dem Heuchelberg errichtet wurde35. Ein vom
Deutschmeister bestellter Amtmann residierte auf dem Stocksberg. Er ernannte
mit Wissen des Deutschmeisters oder eines Komturs zu Horneck den
Schultheißen und die zwölf Richter sowie mit Wissen von Schultheiß und Gericht
den Büttel, der in Stockheim in erster Linie dem Amtmann zugeordnet war und
darauf zu achten hatte, dass Frondienste ordentlich verrichtet sowie Steuern und
Abgaben richtig abgeliefert wurden36.
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Das Patronatsrecht über die Pfarrei lag seit 1541 ebenfalls beim Deutschen
Orden. Die Zehntrechte waren geteilt. Der auf Getreide lastende Große
Fruchtzehnt gehörte zu einem Sechstel dem Deutschen Orden, ein weiteres
Sechstel ging an die Frühmesspfründe Niederhofen und je ein Drittel an die
Pfarrei Stockheim und das Kloster Rechentshofen. Der Kleine Zehnt gehörte
dem Pfarrer, der Weinzehnt zu 7/8 dem Deutschen Orden, ein Achtel ging an die
Frühmesse in Niederhofen. Die Keltergerechtigkeit lag allein beim Deutschen
Orden. Die mit fünf Bäumen versehene und 1565 neu erbaute Kelter galt 1573
als „wohlerbaut“ und war mit Ziegeln gedeckt. Der gesamte Wein von der
Stockheimer Markung durfte nur hier gekeltert werden, wofür der 30. Teil als
Kelterwein abgeliefert werden musste. Nach Abschluss des Herbstgeschäftes gab
es ein Keltermahl, wobei die 1570 von den Zehntknechten und ihren Frauen ver-
ursachten Kosten von über 30 Gulden als „Übermaß“ gerügt wurden37. Zur
Erntezeit waren die Bürger beim Heumachen oder Schneiden der Früchte zu
Frondiensten mit der Hand und, wenn vorhanden, mit ihren Pferden verpflichtet,
hinzu kamen mit Häusern verbundene Manns- oder Frauenfrontage. Stockheim
galt 1573 als „wollerbawet“. Alle Gebäude waren mit Ziegeln gedeckt. Es gab
etwa 60 Herdstätten oder Wohnhäuser (1555 wurden sogar 74 Häuser genannt),
so dass die Einwohnerzahl bei 300 bis 350 lag.

Standort des Hochgerichts (Galgen) auf einer Skizze der zum Schloss Stocksberg
gehörenden Äcker auf dem Heuchelberg aus dem Jahre 1745 (Vorlage: Staats-
archiv Ludwigsburg, B 313 Bü 66)

9

           
  

          
         

       
            

        
        

       
           

            
          
          
       

 

          
          

         
           

             
        

        
          

        
           

            
            

         
            
        

         
           

      
        

         
          
        

        
         

   

          
            
            

         

          
             

        
           

         
          

        
         

           
          
          

       
         

           
           

        
              

    

         
         

       
         

        

           
     

       
        

         
        

         
           

          
           

           
        
        

         

           
          

            
             

            
            
               

          
          

        
        

           
         
             
          

         

           
         

          
        

         
              

           
          
          

           
            

            
             

        
           

             
           

           
            

          
         

          
           

             
            
            
            

          
         

            
        

       
            

          
           

          



 
 

            
          

           
         

           
          

         
          

        
         

           
           

          
          
   

           

           
          
            

             
         

           
               

          
   

           
          

        
          

          
            

           
        

         
           

            
          

   

12

Mit dem oberen, unteren und dem Seetor hatte der von einem Bannzaun umge-
bene Ort drei Tore. Drei Ortsstraßen trugen einen Namen: Steggasse,
Allmandgäßlein und „Bierlins Gäßlin“. Letzteres könnte nach dem 1536 bereits
gestorbenen deutschordischen Amtmann Johann Birlin genannt worden sein.
Außer den Wohnhäusern der Bürger werden Pfarrhaus, Rathaus Almosenhaus,
ein neben dem Kirchhof stehendes Gemeindebackhaus, die Badstube der
Gemeinde und das Kaplaneihaus erwähnt, das 1569 dem Schulmeister zur
Verfügung gestellt worden war. Zu den Eigengütern des Deutschen Ordens zähl-
ten 1555 neben dem mit zwei guten Mauern und einem tiefen, ausgemauerten
Graben versehenen Schloss 210 Morgen Äcker, 26 Morgen Wiesen, drei Morgen
Weingärten, drei kleine Weiher sowie 60 Morgen Wald und drei kleine
Eichenwälder, darunter das vordere und hintere „Aichwäldlein“. Je 70 Morgen
der Äcker lagen in den drei Zelgen „uff der Steingruben“, „uffm Kessel“ und
„gegen den Hohengericht“. Der Ackerbau wurde somit nach dem Prinzip der
Dreifelderwirtschaft betrieben, wobei sich im Dreijahreszyklus Winterfrucht
(Roggen, Dinkel), Sommerfrucht (Hafer) und Brache abwechselten.

Schwierige Zeiten gegen Ende des 16. Jahrhunderts

Zwischen 1570 und 1580 gab es wie schon zuvor um 1550 eine Zeit großer Not.
Im Juni 1573 und Januar 1574 baten Schultheiß, Bürgermeister, Gericht und die
ganze Gemeinde angesichts „jetziger schwerer Zeit“, die zum Schloss gehören-
den Äcker und Wiesen pachten zu dürfen, da die kleine Markung nur „wenig und
schmale“ Nahrung gestatte. Um 1580 wurde von einem „gar grossen Hunger“
gesprochen. Die deutschordische Regierung in Mergentheim half mit Vorräten an
Korn und Getreide aus Kürnbach, lehnte aber den Wunsch nach Pachtung der
Schlossgüter ab, weil diese dem jeweiligen Amtmann im Rahmen seiner
Besoldung zur Bewirtschaftung eingeräumt waren38.

Die Jahre gegen Ende des 16. Jahrhunderts waren in Stockheim aber auch eine
Zeit, die durch eine lebhafte Bautätigkeit geprägt wurde. 1592 wurde der
Kirchturm für über 1300 Gulden erbaut sowie 1604 nicht nur das Zehnthaus am
westlichen Ortsrand und ein deutschordisches Amtshaus, sondern auch das
damalige Schulhaus – ehedem Kaplaneihaus – erstellt bzw. erneuert. Stockheim
gehört zu den Gemeinden im Zabergäu, in denen schon früh eine Schule bezeugt
ist, nachdem 1569 die Gemeinde um einen Schulmeister gebeten hatte, „damit
unsere junge Kinder auch etwas lernen mögen“39. Aus dem Jahr 1577 hat sich ein
Verzeichnis über die Besoldung des Schulmeisters erhalten, der seine
Hauptbesoldung aus seinen damaligen Nebenämtern als Gerichtsschreiber und
Mesner bezog40. So erhielt der Schulmeister für seinen „Schreiberdienst“ jährlich
15 Gulden aus der Kaplaneipfründe nebst freier Wohnung im Kaplaneihaus, wei-
tere rund 15 Gulden für die Stellung der Rechnungen der Gemeinde und
Schreibarbeiten wie Abfassung von Kaufverträgen oder Obligationen. Als
Mesner bekam der Schulmeister jährlich fünf Gulden von der Heiligenpflege,
einen Gulden von der Gemeinde für die Betreuung der Uhr und jährlich einen
Laib Brot von jedem Hausbesitzer, der selber Brot backte. Der Schulmeister
musste dafür während des ganzen Jahres beim Kirchgang, bei Taufen und 
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Beerdigungen die Glocken läuten. Die Besoldung für den Schuldienst richtete
sich nach der Schülerzahl. Für jeden Knaben – 1577 waren es 5, von Mädchen
war damals noch nicht die Rede – gab es ein jährliches Schulgeld von 20 Gulden.

Die Vermögensverhältnisse der Gemeinde waren um 1600 bescheiden, wie noch
erhaltene Bürgermeisterrechnungen von 1618/19 und 1627/28 verdeutlichen41.
Die jährlichen Einnahmen der Gemeindepflege schwankten zwischen 180 und
220 Gulden, wobei die ordentliche Steuer und das Umgeld die wichtigsten
Einnahmequellen bildeten. Das Umgeld, eine Abgabe von dem in Stockheim aus-
geschenkten Wein, machte bis zu 20 % der Gesamteinkünfte der Gemeindepflege
aus. Weitere allerdings bescheidene Einkünfte erhielt die Gemeinde vom
Backhaus, Badhaus, der Gemeindeschmiede, dem Allmandobst und einem Stall
beim Schulhaus sowie durch das Bürgergeld bei der Annahme neuer Bürger.
1627 wurde das Bürgergeld vorübergehend auf 10 Gulden erhöht, um den Zulauf
von auswärts zu beschränken. Etwa 20 % der jährlichen Ausgaben wurden für
„Zehrungen“ ausgegeben. So verzehrten Schultheiß und Gericht drei Gulden bei
Beginn eines neuen Jahres, und die Gemeinde unterstützte die Bürger und
Bürgerinnen bei einer Zeche am Weißen Sonntag und einer speziellen
Weiberzeche am selben Tag.

War Stockheim um 1600 auch keine reiche Gemeinde, so besaß der Ort im
Vergleich zu umliegenden württembergischen Dörfern doch eine herausgehobe-
ne Stellung. Dies zeigt eine bemerkenswerte Bittschrift von Schultheiß,
Bürgermeister, Gericht und Rat an die deutschordische Regierung in Mergent-
heim vom 23. August 1598. Da der Deutsche Orden nicht nur mit dem Dorf
Stockheim, sondern auch mit einem „schönen daran gelegenem Schlos und
Lusthaus der Stocksberg genant“ von Gott dem Allmächtigen begabt worden sei,
da Stockheim ferner „etwas mehrers als die Stat Neckarsulm“ das
Malefizgericht, auch Gericht und Rat, 3 gangbare Pforten, ein eigenes Siegel und
dazu das Umgeld habe, so bitte man „gantz underthenigst“, Stockheim zu einer
Stadt zu erheben und „uns armen burgern umb bessers ansehens“ willen zwei
Jahrmärkte mit allen Rechten und Gerechtigkeiten zu gestatten42. Diese Bitte,
Stockheim zu einer Stadt zu erheben oder zumindest, wie Amtmann Dietrich
Conrad in einem Begleitschreiben anmerkte, zu einem Marktflecken zu machen,
könnte auch mit deutschordischen Überlegungen zusammenhängen, den deut-
schordischen Besitz im Zabergäu – ohnehin ein Vorposten der katholischen Seite
gegen das Luthertum im Zabergäu – gegen Württemberg zu stärken. So bot der
spätere Hochmeister Johann Eustach von Westernach, damals Chef der Ballei
Franken in Mergentheim, „alle Gnad und befürderung“ für das Vorhaben an, doch
wurde die Stockheimer Bitte 1598 zunächst nicht erfüllt. Erst 1680 erhielt
Stockheim die Erlaubnis zur Abhaltung von zwei Jahrmärkten.

Wie in vielen Territorien im deutschen Südwesten sorgten Hexenverfolgungen im
letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts auch in Stockheim für viel Unruhe im 
Ort 43. Erste Hinweise auf eine Verfolgungswelle gab es schon 1536, als der deut-
schordische Amtmann Vehe das für die hohe Obrigkeit zuständige Gericht „der
unholden“ und der „boßen leut halber“ zusammenrief. Der Schultheiß nannte
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drei Verdächtige: Martin Steudlins Hausfrau, die Witwe Barbara genannt „Utzin“
des Ulrich Albrecht und die Magd des Kaplans Wolf Eckelberger. Erstere habe
im „Sultzhenner Weg“ einen Kreis mit ihren Kleidern gebildet und drei Würfe
aus diesem Kreis getan, worauf ein Hagelwetter aufgezogen sei. Über die
„Utzin“, deren Mutter in Bretten verbrannt worden war, bemerkte Schultheiß
Mathes Lang, dass er bei einer abendlichen Kontrolle der Wirtshäuser noch nach
9 Uhr Gäste in ihrem Haus angetroffen und dies gerügt habe, worauf ihm ein
Kalb gestorben sei. Im Mittelpunkt der Vorwürfe stand 1536 der Wetterschaden
und die Erkrankung von Vieh nach Kontakten mit verdächtigen Personen. Über
die Anwendung von Folter wird 1536 noch nichts bekannt. 

Dies änderte sich bei der Verfolgungswelle im letzten Jahrzehnt des 16. Jahr-
hunderts. Im August 1590 äußerte der Schreiner Daniel Spring, dass ihm zwei
kleine Kinder innerhalb von sechs Wochen gestorben seien, die „durch böse Leut
und Hexenweiber angegriffen gewesen“. Er verwies auf Appolonia, Frau des
Strohschneiders Hans Kelberer, die des Hexenwerks „öffentlich beschreit“
werde. Sie wurde im Oktober gütlich und peinlich (unter Folter) verhört.
Zwischen Januar und März 1591 wurden die Frauen des Caspar Linck, Thomas
Franck, Hans Schiemel, Mathes von Hofen und die Witwe des Balthas
Schadheuser durch den die Todesstrafen vollstreckenden Nachrichter aus
Heilbronn peinlich verhört und bekannten bis zu 38 Taten. Darunter waren
Hinweise, mit wem sie Buhlschaft hatten oder wer die „Gespilen“ beim
Hexentanz waren. Auch wurden unter der Folter weitere Frauen beschuldigt. Am
25. März 1591 sprach Amtmann Dietrich Conrad  von drei verbrannten
„Hexenweibern“. Die Frau des Caspar Linck hatte sich zuvor im Gefängnis
erhängt, sollte aber dennoch verbrannt werden.

Im Laufe des Jahres 1594 wurden mit den Frauen des Mathes Lang, Peter Most,
Wendel Schwend, Adam Schieber und der Witwe des Jerg Stüblin mindestens
fünf „Hexenweiber“ verbrannt. Jörg Müllers Frau konnte fliehen. Die Unkosten
beliefen sich auf 600 Gulden, wobei der Scharfrichter Meister Hans, die
Mitglieder des Gerichts und die angeklagten Frauen während ihrer Haftzeit für
273 Gulden beim Stockheimer Wirt Jakob Eisemann verzehrten. Das
Scheiterholz wurde für 45 Gulden auf dem Balzhof gekauft. Am 16. Dezember
1594 sprach Amtmann Dietrich Conrad nach der Hinrichtung von drei Frauen
Lob und Dank an Gott aus, dass diese „die stundt erlebt, dass sie mögen um ihres
hohen verschuldenß willen ihre weltliche schandt und straffen ausstehen“. Im
Juni 1595 wurde auch noch die Frau des Franz Hoffmann verbrannt, im
September 1601 erneut von „jüngst verbrannten Weibspersonen“ gesprochen. Als
einziger Mann wurde 1595 Jörg Mayer verdächtigt, der aus Stockheim entwich,
in Frauenzimmern verhaftet und nach Güglingen in das Gefängnis gebracht
wurde. Über sein weiteres Schicksal finden sich in den Stockheimer Akten keine
Hinweise.
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„Ruin und Verderben“ - Im Dreißigjährigen Krieg 1618 – 1648

Zu den größten Katastrophen in der deutschen Geschichte zählt der Dreißigjährige
Krieg zwischen 1618 und 1648, ein europäischer Staatenkonflikt zwischen der
vom Kaiser aus dem Hause Habsburg angeführten katholischen Liga und der von
Dänemark, Schweden und Frankreich unterstützten protestantischen Union, mit
der Württemberg verbündet war. Dabei litt Stockheim nicht zuletzt wegen seiner
Ortsherrschaft unter den Truppen beider Kriegsparteien.

Erste Kriegslasten sind bereits im November und Dezember 1619 bezeugt, als bis
zu 150 niederländische und württembergische Reiter von Brackenheim aus in
Stockheim „mit hetzen, reitten und anderm Rummel“ einen nicht geringen
Schaden verursachten44. Schlimmer wurde es im Februar 1623, als eine
Kompanie zu Pferd des Obristen Lorenzo del Maestro in Stockheim Quartier
nahm. Sie gehörte zur kaiserlichen Armee unter General Tilly und damit zur
katholischen Liga, hauste aber mit Raub und Plünderung, so die deutschordische
Regierung in Mergentheim, in einer Weise, wie es kein Feind „erger“ machen
könnte. Tag und Nacht, so wurde aus Stockheim gemeldet, würden Einwohner
aus ihren Häusern getrieben und in das „eusserste Verderben“ gebracht, man
müsse täglich befürchten, von Haus und Hof „in den Bettelstab“ gejagt zu wer-
den. Mehrfach machte die deutschordische Regierung General Tilly auf das
Treiben seiner Soldaten aufmerksam, und auch der Deutschmeister Erzherzog
Karl von Österreich wandte sich in einem brüderlichen Schreiben an den Kaiser
und wies darauf hin, dass deutschordische Untertanen „biß auf das Marckh auß-
gesogen“ werden45.

1631 griffen die Schweden in das Geschehen ein, errangen im September in der
Gegend von Leipzig für die protestantische Seite einen wichtigen Sieg über den
kaiserlichen General Tilly, besetzten Ende 1631 Mergentheim und das deut-
schordische Gebiet um Gundelsheim und Neckarsulm und rückten Anfang 1632
in Heilbronn ein. Dabei wurde auch Stockheim in Mitleidenschaft gezogen und
am Weihnachtsabend 1631 „gantz spoliert“ (ausgeplündert), wobei nach einem
Bericht aus Stockheim die „getreuen lieben Nachbarn“ in Gestalt württembergi-
scher Bauern fleißig halfen. Wie die Ordensresidenz Mergentheim gehörte auch
Stockheim nunmehr für kurze Zeit unter schwedischer Vorherrschaft dem
General Horn. Ende 1633 wurde mit Johann Honold ein evangelischer Pfarrer
berufen (aus Stockheimer Sicht wurde man mit einem evangelischen Pfarrer
„belästigt“) und Anfang 1634 mit Abraham Eisner ein evangelischer Amtmann
eingesetzt46.

Nach der Niederlage der Schweden und der mit ihnen verbündeten
Württemberger in einer der größten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges bei
Nördlingen im September 1634 folgte die wohl schwerste Notzeit in der
Geschichte von Stockheim, als nunmehr die bayerische Armee und sonstige kai-
serliche Truppen plündernd durch das Zabergäu zogen47. Am 26. September 1634
hieß es in einem Bericht der Gemeinde, dass man erneut ganz und gar ausge-
plündert worden sei. Einwohner seien „hart beschädigt“ worden und man werde 
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so übel gehalten, dass aus Mangel an Lebensmittel kaum noch jemand im Dorf
bleiben könne. Im Juni 1635 war Stockheim nach einem Bericht von Amtmann
Ulrich Trapp „uff den grundt ruinirt, darduch die armen Leut alle aus Hunger
müeßen sterben, auch weilen niemandt im Dorff können bleiben, fast den ganzen
Winter die Bawren sich im Schloß mit Weib und Kindt auffgehalten“. Innerhalb
kurzer Zeit starben der Schultheiß, beide Bürgermeister, der deutschordische
Amtmann, der Schulmeister und bis auf drei alle Mitglieder des zwölfköpfigen
Gerichts (Vorläufer des späteren Gemeinderates). Von rund 70 Bürgern
(Haushaltungsvorstände) vor 1634 (etwa 300 bis 350 Einwohner) waren 1635
noch 28 übrig geblieben, gegessen wurde Ross- und Hundefleisch, Gras und
Wurzeln. Nach einem Bericht von Pfarrer Johann Baum waren innerhalb von
neun Monaten nahezu 120 Personen „mehrertheils erschmachtet und hungers
gestorben“. Und auch zehn Jahre später war die Situation noch immer trostlos.
1643 hieß es in einer Klageschrift, dass der „arme Fleck“ Stockheim wegen
unzähliger Kriegslasten „in die eußerst ruin gestürtzet, auch an Leuten durch
Schwert, Hunger und Pestilenz erödet“, so dass seit den Ereignissen von 1634 nur
etwa sieben Bürger am Leben geblieben seien.  Von 42 im Jahre 1629 überliefer-
ten Familiennamen waren 1657 nur noch zehn in Stockheim vertreten.

Schwieriger Neuanfang nach 1648 und erneute Kriegslasten um 1675 und 1690

Die Auswirkungen der Ereignisse im Dreißigjährigen Krieg wurden nicht so
schnell überwunden . Verwilderte Äcker und Weingärten mussten neu bewirt-
schaftet werden, zudem galt es, eine durch Zuzug („lauter neue sich gesamlete
Leuthe“) gemischte Lebensgemeinschaft im Dorf neu zu begründen und zu befe-
stigen. 1652 wurden bei einem Ruggericht gleich zehn neue Bürger angenom-
men, die als „Armuthlein“ bezeichnete Häuser und Güter aufgekauft hatten48.
Nach „großer Armuthey“ im Jahre 1668 brachten die 1670er Jahre erneut
Belastungen durch Truppendurchzüge, Einquartierungen und Übergriffe von
Soldaten im Zuge eines Krieges, den König Ludwig XIV. von Frankreich gegen
Holland führte. Im Februar 1675 musste die Gemeinde neben Naturalien 500
Gulden an Geld an die französische Garnison in Philippsburg abliefern, damit die
Einwohner „frey, sicher und ohngehindert“ in ihren Häusern bleiben konnten.
1677 musste die Gemeinde ein Kapital von 790 Gulden zur Bestreitung von
Winterquartierkosten aufnehmen, das sie bis 1800 der deutschordischen
Finanzkammer nicht zurückzahlen konnte, und auch die Zinsen blieb man seit
1725 schuldig.

Noch schlimmer wurde die Lage im Pfälzer Krieg um 1690, insbesondere nach
einem Einfall französischer Truppen zwischen dem 4. und 11. Juni 1693, über
den der deutschordische Amtmann Franz Caspar Herold am 15. Juni anschaulich
berichtete. Nur fünf oder sechs Bürger, zumeist „alte und grumpe Männer“, hiel-
ten sich damals noch in Stockheim auf, die übrigen Einwohner waren nach
Brackenheim oder über den Neckar nach Gemmrigheim geflüchtet. Schloss
Stocksberg wurde geplündert, am 9. Juni auch Feuer gelegt, das durch ein altes
Weib und zwei Bürger, die sich in einem nahe gelegenen Wald versteckt hatten,
mit im Keller ausgelaufenem Wein gelöscht wurde.
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Die Frau eines Bürgers wurde erschossen, auf dem Rathaus alle Türen zerschla-
gen und die Glocke hinweg genommen, in der Kirche „gantz barbarisch und
unchristlich“ geplündert. Nach Amtmann Herold hatten in jenen unruhigen Tagen
einige Bürger auf dem Schloss fast noch ärger als der Feind gehaust und auch
Mobilien gestohlen, die andere Einwohner auf das Schloss geflüchtet hatten.
Verraten worden war auch ein vergrabener Behälter mit Wertsachen, der im
Dreißigjährigen Krieg nicht entdeckt worden war. Nicht alle Bürger kehrten nach
Stockheim zurück. Etliche waren „Hungers halber gestorben und verdorben“.

Einschränkung des freien Handels durch Württemberg seit der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts – Jüdische Familien

Untersucht man die Ursachen, weshalb Stockheim seit der Mitte des 17.
Jahrhunderts bis um 1800 zu den ärmeren Gemeinden im Zabergäu zählte, so
muss auch die geographische Lage inmitten des württembergischen Territoriums
gesehen werden49. Da Stockheim über keinen nennenswerten Waldbesitz verfüg-
te und die kleine Markung nicht zur Ernährung der Bevölkerung ausreichte,
waren die Stockheimer auf den Ankauf von Früchten und Holz in auswärtigen
Orten angewiesen,  wohingegen Weine – auf der Markung gab es damals über
200 Morgen Weinberge - hätten ausgeführt werden können. Der Stockheimer
Wein genoss im 18. Jahrhundert sogar einen besonderen „Ruhm“ und hatte nach
Stockheimer Ansicht 1791 auch eine bessere Qualität  als das „geringere“
Brackenheimer Gewächs. Doch Württemberg versuchte nach dem Dreißigjährigen
Krieg, den Stockheimer Weinabsatz in württembergischen Orten durch hohe
Zölle zu unterbinden, worüber die Ämter Brackenheim und Güglingen mit
besonderem Eifer wachten. So befürchtete Stockheim schon 1653 „größten Ruin
und Verderben“ durch die Erschwerung des Weinhandels, nachdem Württemberg
zwei Balinger Fuhrleute, die Wein in Stockheim geladen hatten, beim Passieren
von württembergischem Gebiet mit einer Strafe von 80 Reichstalern belegte.
Zwar erlaubten die württembergischen Räte auf eine deutschordische
Intervention aus Wien den Ämtern Brackenheim und Güglingen, im Herbst 1653
nach Belieben Wein in Stockheim kaufen zu können, und 1680 stellte Herzog
Friedrich Carl die Stockheimer im Hinblick auf Zölle auf ein Jahr allen
Württembergern gleich, doch wurden derartige Privilegien nur um ein oder zwei
Jahre verlängert, weil vor allem Brackenheim und Güglingen im Wein aus
Stockheim eine zu große Konkurrenz sahen. Noch 1791 verlangten die
Stockheimer vergeblich die Gleichstellung mit württembergischen Untertanen
und glaubten, „daß die Verarmung der Stockheimer sich von der Zeit her schrei-
be, als die Sperre der Gewerbe von seiten Würtenberg anfieng“. Von der deut-
schordischen Regierung in Mergentheim scheint Stockheim im Laufe des 18.
Jahrhunderts nicht energisch genug unterstützt worden zu sein, denn ritterschaft-
liche Orte wie Schwaigern, Neipperg oder Hohenstein erreichten Handels-
abkommen mit Württemberg, während sich der deutschordische Amtmann auf
dem Stocksberg 1791 darüber beklagte, dass Württemberg keine gute
Nachbarschaft zeige und sich gegen die armen Leute in Stockheim „in der Art
wie Preußen gegen Danzig“ benehme. Man lebe, so hieß es damals in Stockheim,
gleichsam wie Gefangene unter Württembergern.  
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Auf den Brackenheimer Wochenmärkten erhalte man so lange keine Butter oder
andere Lebensmittel wie Eier, solange noch ein Württemberger Bedarf habe.

18

Stockheim und Umgebung in der Nord-Südansicht von Andreas Kieser von 1684
(Ausschnitt aus der Karte Nr. 77; Vorlage: Landesmedienzentrum, LMZ 027080)
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  Hier könnte man an den Lobdengau denken und bei Burchard an den 968 genannten Vogt der 
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Den „Zerfall des Nahrungsstandes“ versuchte die deutschordische Regierung im
18. Jahrhundert durch ein Verbot der Annahme neuer Bürger zu steuern. 1781
hieß es, dass ein neuer Bürger nur dann in Stockheim angenommen werden dürfe,
wenn drei Bürger gestorben oder weggezogen seien. Da von der Beschränkung
bei der Bürgerannahme auch Bürgersöhne betroffen waren, gab es manche
Beschwerlichkeiten, nicht zuletzt durch „heimliche schwere Sünden“ wegen
Hinderung des Ehestandes. Nahmen andere Gemeinden im Zabergäu gerade im
Laufe des 18. Jahrhunderts deutlich an Einwohnern zu oder verdoppelten gar ihre
Einwohnerzahlen, so gab es Stockheim um 1800 nur etwa 20 Haushaltungen
mehr als 1691 (110 Familien Ende des 18. Jahrhunderts).

Nur um 1700 unternahm der Deutsche Orden einen ernsthaften Versuch, durch
Annahme von vier Juden, die über „ziemliche Mittel“ verfügten, die Einkünfte
des Amtes Stocksberg zu steigern50. Da die Stockheimer Juden ihre „alleinige und
meiste Nahrung“ in den umliegenden württembergischen Städten und Dörfern –
vor allem mit Weinstein, der Jude Herz überdies mit Pferden – fanden, ver-
schlechterten sich ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen  bereits 1707, nachdem
Württemberg seinen Untertanen jeglichen Handel und Wandel mit Juden verbo-
ten hatte. Zudem verdoppelte der Deutsche Orden um 1705 die von den Juden an
ihre Ortsherrschaft zu entrichtenden Abgaben. So verließen schon 1721 nach
dem Tode des Löw mit der Witwe und den Kindern die letzten Juden Stockheim,
an die nur noch die Flurnamen Judenwiesen und Judenäcker südlich des Ortes
erinnern.

Akzente im schulischen Bereich

Überblickt man die geschichtliche Entwicklung im 18. Jahrhundert im Vergleich
zu anderen Zabergäugemeinden, so konnte Stockheim aber auch Akzente setzen.
Dies betraf vor allem die Schule51. Wie in vielen anderen Gemeinden gab es in
Stockheim in den ersten Jahrzehnten nach dem Dreißigjährigen Krieg zunächst
Klagen über den schlechten Zustand der Schule. So stand 1664 Schulmeister
Hans Helm nicht nur deshalb „in gar ublem argwohn“, weil er am Kirchweih-
sonntag auf der Straße „ärgerlich gesprungen und getanzet“, sondern auch wegen
einer Person namens Dorothea. 1679 hieß es – wie auch in benachbarten würt-
tembergischen Gemeinden -, dass die Eltern vor allem im Sommer ihre Kinder
nicht zur Schule schickten, weil sie diese bei Feldarbeiten benötigten, auch sei
der Gesang der Schulkinder „ein Schand und Spott“. Die Stockheimer machten
es in jener Zeit dem Schulmeister allerdings auch nicht einfach, wenn seine Frau
den jährlichen  Brotlaib, den alle Haushaltungen zu entrichten hatten, im Back-
haus oft nur „mit zanckhen“  herauspressen konnte und sich dabei „widerwärtige
und unhöfliche reden“ anhören musste.

Auch 1710 beklagten Schultheiß, Bürgermeister und Gericht die „schlechte
Bestellung der Schul“, nachdem der seit 1673 amtierende Schulmeister Johann
Nicolaus Ruff „hörloß“ geworden war, und 1734 hieß es, dass die Stockheimer
Jugend „nicht das geringste schreiben oder lesen“ könne. Oft komme der Schul-
meister zwei Tage lang gar nicht in die Schule und die Kinder gingen, da auch
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kein Holz zum Heizen des Schulzimmers vorhanden sei, „zitternd vor Frost“ wie-
der nach Hause. Um dieser „zerfallenen Ordnung“ und „großen Lauigkeit“ zu
steuern, wurde 1741 in Stockheim eine bemerkenswerte Schulordnung entworfen
und die Aufgaben des Schulmeisters und der Lehrplan ausführlich skizziert. Wie
es in jener Zeit auch in protestantischen Gemeinden üblich war, sollte die Jugend
vor allem im Katechismus unterwiesen und zu „guten Sitten und Tugenden“
angeleitet werden. Da bei der Jugend während der Christenlehre „mit Schwätzen,
Lachen und Herumbgaffen allerhandt Muthwillen“ geschah, sollte der
Schulmeister „mit einem Stecklein zur Aufmerksamkeit treiben“. Die Namen
aller Kinder mussten in einem „Katalog“ festgehalten und monatlich Noten über
die Fortschritte im Unterricht gegeben werden. Die Ferien betrugen während der
Erntezeit (Sommer und Herbst) ein Vierteljahr. Sollten Eltern, „wie hiebevor
misfällig beschehen, mit Ungestümmigkeit“ in die Schule laufen, um sich über
eine zu harte Behandlung ihrer Kinder zu beschweren, so sollte der Schulmeister
diese „mit bescheidenen Worten“ zum Pfarrer oder Amtmann weisen. Der
Unterricht dauerte vormittags bis um 10 Uhr, nachmittags von 12 bis 3 Uhr.
Diese Schulordnung wurde nach 1741 jedem Schulmeister als Instruktion mit auf
den Weg gegeben. Die Schulmeister mussten sich zudem vor ihrer Anstellung
einer Prüfung unterziehen. Nach den Prüfungsaufgaben von 1784 wurde auch das
Rechnen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gepflegt. So musste der 1784
nach Stockheim berufene Wimpfener Schulmeister Hans Jörg Zwing (ein deut-
schordisches Landeskind aus Kirchhausen) die Zahl 21.212 richtig schreiben und
beim Addieren die Aufgabe lösen: Was ergibt 2 Fuder 14 Eimer 19 Maß 2 1/3
Schoppen Wein plus 5 Fuder 7 Eimer 15 Maß 3 2/3 Schoppen Wein. Neun
Kandidaten gab es 1784 für die Nachfolge des verstorbenen Schulmeisters,
wobei auf den Bewerber besondere Rücksicht genommen werden sollte, der zur
Heirat mit der Witwe seines Vorgängers bereit war.

Galgen

Stolz waren die Stockheimer im 18. Jahrhundert auf ihren Galgen als Zeichen für
das Hochgericht, der mehrmals nach Sturmschäden neu aufgerichtet wurde,
wozu vermutlich auch die württembergischen Nachbarn Anlass gaben52. So
fürchtete am 16. Oktober 1773 der deutschordische Amtmann Ludwig Joseph
Rigel die „unangenehmsten Folgen“, falls das Hochgericht nicht vollständig wie-
der errichtet werde, da der Charakter der württembergischen Untertanen „über-
haupt boshaft“ sei. Die Württemberger veranlassten „durch ihre angewohnte
Spöttereyen“ die Stockheimer, welche „ein und anderen Vorwurf gar nicht ver-
tragen können und die ohnehin den Raufgeist aufgeerbet haben“,  nur allzu gerne
zu „todesgefährlichen Ausschweifungen“, was sich bei dem aus dem Zabergäu
stets gut besuchten Stockheimer Herbstmarkt schon mehrfach gezeigt habe.

Bemühungen um Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse seit der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

Im Mittelpunkt aller Überlegungen der Gemeinde Stockheim um Verbesserung
der wirtschaftlichen Verhältnisse stand angesichts der kleinen Markung der  
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Wunsch, die zum Schloss gehörenden Güter (1761: 183 Morgen Äcker und 32
Morgen Wiesen) zu pachten oder nach Möglichkeit zu erwerben53. Schon 1573
und 1574 waren entsprechende Bitten geäußert worden, doch bewirtschafteten
die deutschordischen Amtmänner die Schlossgüter bis in das 18. Jahrhundert hin-
ein als Teil ihrer Besoldung. Um einen größeren Nutzen aus den Schlossgütern
zu ziehen, entschied sich die deutschordische Regierung 1745, diese Güter künf-
tig als Hofgut an einen Pächter auf Zeit zu verpachten. Als es 1773 zu einem
Pächterwechsel kam, bemühte sich die Gemeinde in Verbindung mit etlichen
Bürgern um den Kauf des Hofgutes, allerdings vergeblich. Für den deutschordi-
schen Amtmann Ludwig Joseph Rigel waren Gemeinde und Bürger mit zu vie-
len Schulden belastet. Sie könnten daher, so Rigel, das erforderliche Vieh zur
Bewirtschaftung der Güter gar nicht anschaffen, und der bei der deutschordi-
schen Regierung in Mergentheim zuständige Referent, der frühere Stocksberger
Amtmann Lindner, sah 1794 bei einem erneuten Vorstoß aus Stockheim das
größte Problem darin, dass es nicht genügend „Barzahler“ für die Hofgüter gebe,
so dass ein großer Teil der Einwohner von einem Güterkauf ausgeschlossen und
für Stockheim gar nichts erreicht werde.

Erst mit Hofkammerrat Mosthaf als neuem Referenten in der deutschordischen
Regierung setzte um 1800 ein Sinneswandel ein. Mosthaf befürchtete nicht mehr
wie sein Vorgänger Lindner, dass die meisten Stockheimer gar keine Güter kau-
fen könnten oder ihre Schulden vermehren müssten. Mosthaf hielt vielmehr eine
sofortige Bezahlung der Güter für gar nicht notwendig, weil die Bewirtschaftung
zusätzlicher Güter zu einem erhöhten Ertrag und damit zu einer besseren wirt-
schaftlichen Situation führe, die einen Schuldenabbau ermögliche. Mosthaf sah
nicht mehr wie zuvor Lindner im „Kaufkapital“ und damit beim Geldeingang den
größten Nutzen für eine Herrschaft. Der Zweck eines Staatsverbandes bestehe
auch nicht darin, dass die Herrschaft schöne Einkünfte erziele, „sondern es ist
das Glück der Untertanen“. Wenn eine Herrschaft einige 100 Gulden einbüße,
dafür aber das „Wohl eines ganzen Dorfs“ befördere, sei das Geld gut angelegt – 
eine sehr bemerkenswerte neue Erkenntnis, die um 1800 in der deutschordischen
Regierung in Mergentheim geäußert wurde.

Nach mehreren Entwürfen wurde bis Juli 1803 ein 32 Punkte umfassender
Vertrag über die Verteilung des Hofgutes in Stockheim ausgearbeitet, wobei die
Güter in 114 kleinen „Höflein“ an die Bürger durch das Los ausgeteilt werden
sollten. In Stockheim empfand man bereits ein tiefes Dankgefühl, als Anfang
September 1803 der Deutschmeister in Wien, Erzherzog Karl Ludwig zu Öster-
reich, um seine Genehmigung gebeten wurde, der seinerseits die deutschordi-
schen Gremien – die „Ratsgebietiger“ in Wien und die neun „Großkapitulare“ in
der Person der Landkomture der Balleien – um ihre Meinung befragte. Die
„Ratsgebietiger“ in Wien empfahlen im Oktober 1803, im Hinblick auf die
„gegenwärtigen Zeitumstände“ den Verkauf zu verschieben, die Großkapitulare
äußerten sich dagegen zustimmend und sahen wie der Statthalter der Ballei Elsaß
den „solidesten Vortheil“ beim Verkauf an die Bürger in Stockheim. Auf die
Stellungnahme des Landkomturs zu Franken, Freiherr von Zobel, musste der
Deutschmeister allerdings warten. Von Zobel äußerte erst nach einer Mahnung

A

       
     

      
                  

 
                   

             
            

              
             
           

              
   

               
    

      
             

               
        

     
       
   WUB 8 S. 175f., 223f.

1    StAL E 258 VI Bü 964 und Karl Klunzinger: Artistische Beschreibung der vormaligen 
C       

   Die nicht im WUB angeführte Urkunde vom 20. Februar 1296 wurde veröffentlicht im 6. 
B               

 
   WUB 10 S. 412f.

1    Ausgesprochen durch Graf Eberhard den Erlauchten, wie Anm. 4 S. 433f.
1    StAL B 342 U 501; für 1351 vgl. StAL B 269 Bü 140
1    HStAS H 14 Bd. 60 Bl. 38
1      

     
   StAL B 342 U 38

2        
    

           
  

           
               

       
         
            

              
        

           
    
    
              

             
            

             
              

       
          



 
 

           
           

         
             

         
          

          
        

        
     

          
           

        
        

          
           
            

         
           

        als das „geringere“
B        

        
         

         
        
          

         
       

          
           

           
          

          
         

      
            

            
         
         

        
        

        
            

            
      

1

        
           
            
          

         
       

         
           

          
        

          
          

           
         

            
       bereits 1707, nachdem

W          
             
         
             

           

   

         
         

             
         

          
            

          
            

           
           

          
            

           
           

    

        
         

           
           
              

im Februar 1804 seine Zustimmung und entschuldigte seine verzögerte Antwort
mit „Zufall“. Er hatte diese wohl vergessen. Hätte Zobel bereits im Oktober 1803
geantwortet, wäre Stockheim vermutlich erfolgreich gewesen. Denn Ende
Februar 1804 drängte die deutschordische Regierung in Mergentheim vergeblich
auf eine endgültige Entscheidung. Aus Wien kam, bedingt durch die bevorste-
henden politischen Veränderungen, zunächst keine Antwort. Im März 1805 hieß
es dann, den Verkauf des Hofgutes an die Bürger zu Stockheim „zunächst ausge-
setzt zu belassen“. Damit ging der Stockheimer Wunsch, die Hofgüter zur
Verbesserung der wirtschaftlichen Situation an die Bürger übergehen zu lassen,
nicht in Erfüllung.

Übergang an Württemberg

Die politischen Veränderungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts beendeten die
deutschordische Herrschaft über Stockheim54. Nach einem Erlass vom 19.
November 1805 sollten alle in und an Württemberg liegenden ritterschaftlichen
Besitzungen sowie alle Besitzungen des Deutschen Ordens und des
Johanniterordens für Württemberg in Besitz genommen werden, was der
Brackenheimer Oberamtmann Eccard am 27. November 1805 besorgte. In einem
Bericht über die Inbesitznahme von Stockheim schrieb Eccard von seiner
Beobachtung, „daß die Unterthanen sowohl als die Vorsteher sich glüklich schät-
zen, unter die weise Regierung“ Württembergs zu kommen. In Stockheim mag
dies mancher angesichts der Auseinandersetzungen mit Württemberg in früheren
Jahrhunderten etwas anders gesehen haben.
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Dorf- und Schlossansicht um 1817 nach einem Stich von Friedrich August Seyffer
(Vorlage Staatsarchiv Ludwigsburg, E 258 VI Bü 86)
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Anmerkungen

(Abkürzungen: HStAS = Hauptstaatsarchiv Stuttgart, StAL = Staatsarchiv
Ludwigsburg, WUB = Württembergisches Urkundenbuch) 

1   WUB 1 S. 212f.
2  Hier könnte man an den Lobdengau denken und bei Burchard an den 968 genannten Vogt der 

Lorscher Klostergüter
3   WUB 2 S. 397 Über Osterhilde, Witwe des Ernst von Stockheim, waren 4 1/2 Huben in 

Sachsenheim an das Kloster Reichenbach gelangt. Der Eintrag in dem um 1140 angelegten 
Schenkungsbuch des Klosters ist nicht datiert. Einen Anhaltspunkt für die Datierung um 
1090 gibt jedoch der Hinweis, dass der Reichenbacher "Senior" Ernst dafür 13 Mark an 
Osterhilde bezahlt habe, denn Ernst wird nur wenige Zeilen später als "adiutor" (Gehilfe, 
Begleiter) bei der Gründung des Klosters genannt, dessen Kirche 1085 geweiht wurde.

4   Beschreibung des Oberamts Brackenheim, 1873, S. 433 (vgl. Württ. Geschichtsquellen I, 
Stuttgart 1887, S. 43)

5   WUB 4 S. 409f.; vgl. Peter Wanner (Redaktion): Gemmrigheim in Geschichte und 
Gegenwart, Gemmrigheim 1997, S. 69

6   WUB 9 S. 400
7   Vgl. zur Geschichte von Stockheim Michael Diefenbacher: Territorienbildung des Deutschen 

Ordens am unteren Neckar im 15. und 16. Jahrhundert, Marburg 1985, S. 38ff. sowie seit 
kurzem Stockheim. Ein ehemaliges Deutschordensdorf im Zabergäu, Brackenheim 2008

8   Wie Anm. 4
9   WUB 5 S. 8f., 196

10   WUB 8 S. 175f., 223f.
11   StAL E 258 VI Bü 964 und Karl Klunzinger: Artistische Beschreibung der vormaligen 

Cisterzienser-Abtei Maulbronn, 3. Auflage 1856, S. 24
12   Die nicht im WUB angeführte Urkunde vom 20. Februar 1296 wurde veröffentlicht im 6. 

Bericht über den Alterthums-Verein im Zabergau 1853-1857, S. 19f.; vgl. auch StAL B 266 
Bü 260

13   WUB 10 S. 412f.
14   Ausgesprochen durch Graf Eberhard den Erlauchten, wie Anm. 4 S. 433f.
15   StAL B 342 U 501; für 1351 vgl. StAL B 269 Bü 140
16   HStAS H 14 Bd. 60 Bl. 38
17   Ebd. Bl. 39
18   Ebd. Bl. 40
19   StAL B 342 U 38
20 HStAS H 14 Bd. 60 Bl. 25, 35-38
21 Wie Anm. 4 S. 434
22 Karl-Heinz Dähn: Stockheim, in: Heimatbuch der Stadt Brackenheim und seiner Stadtteile, 

1980, S. 461
23 HStAS A 130 U 2; eine Abschrift StAL B 269 Bü 129
24 StAL B 235 Bd. 3. Erhalten hat sich die Urkunde über die Errichtung einer Kaplaneipfründe 

in einer Abschrift aus der Zeit um 1580
25 StAL B 269 Bü 2a und B 342g Bü 24
26 Walter Bernhardt: Die Quellen zur Geschichte der Esslinger Frauenkirche und ihrer Meister, 

in: Esslinger Studien 19/1980, S. 65; Hartmut Gräf: Der Stockheimer Altar stammt aus einer 
Heilbronner Werkstätte, in: Zeitschrift des Zabergäuvereins 3/1982, S. 33-42

27 Gerhard Taddey (Hrsg.): Lexikon der deutschen Geschichte, 2. Auflage 1983, S. 1390
28 StAL B 283 Bü 4
29 StAL B 269 Bü 5
30 StAL B 269 Bü 3. (In der entsprechenden Anmerkung 38 aus dem Heimatbuch Stockheim 

ist die Büschelnummer 2a durch 3 zu ersetzen.) W. Zimmermann erwähnt in seiner 
Allgemeinen Geschichte des großen Bauernkriegs (Teil 2, Stuttgart 1842, S. 316f.), dass 
schon am Ostermontag Flammen aus Schloss Stocksberg schlugen. Das kann sich so nicht 
zugetragen haben. Hinweise auf einen Brand finden sich in einer Beschreibung aus der Zeit 
um 1600, vgl. StAL B 269 Bü 3

31 HStAS A 130 Bü 2 und StAL B 283 Bü 4
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32 StAL B 269 Bü 10
33 StAL B 266 Bü 261, B 269 Bü 5a und 9
34 Das Lagerbuch 1555 veröffentlicht bei Diefenbacher (wie Anm. 7) S. 440ff.; zum Lagerbuch 

1573 StAL B 235 Bd. 497
35 StAL B 269 Bü 29
36 Eine Instruktion für den Büttel hat sich 1591 erhalten, vgl. StAL B 269 Bü 32
37 Nach dem Lagerbuch von 1573 hatte die Frühmesspfründe Niederhofen einen Anteil von 

einem Achtel. Zum Kelterneubau 1565 StAL B 269 Bü 3, zum Keltermahl ebd. Bü 9
38 StAL B 269 Bü 4, 9 und 34
39 StAL B 235 Bd. 3 und B 269 Bü 3-4
40 StAL B 269 Bü 67
41 StAL B 269 Bü 4
42 Ebd.
43 Zu den Stockheimer Hexenverfolgungen StAL B 269 Bü 84 und 86
44 StAL B 283 Bü 19 und 31
45 StAL B 283 Bü 40
46 StAL B 269 Bü 11
47 StAL B 266 Bü 262, B 269 Bü 5, 10, 17, 28 und 33-36
48 StAL B 269 Bü 4, 19 und 72, B 283 Bü 114 und 116, B 313 Bü 27-28
49 StAL B 293 I Bü 92. Zu den Handelsbeziehungen mit Württemberg StAL B 269 Bü8 und 34
50 StAL B 232 Bd. 1857, B 269 Bü 21a und 37, B 287 Bü 47, 186, 258-259, B313 Bü 115, B 

342 g Bü 18
51 Wolfram Angerbauer: Schule und Schulmeister in Stockheim bis um 1800, in: Heimatbuch 

Stockheim (wie Anm. 7), S. 93-108
52 StAL B 269 Bü 29, B 313 Bü 39
53 StAL B 313 Bü 92, 99, 100-102 und 115
54 HStAS A 15 Bü 45, A 329 L Bü 27, StAL B 313 Bü 79; Heimatbuch Brackenheim 

(wie Anm. 22) S. 530
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Regesten Stockheim-Stocksberg
von Otfried Kies

962–976: Mone, Anzeiger, 1838, Urkunden Worms 950-76, Sp. 442, Nr. 6. WUB
I, U 183, Seite 212-213, Bischof Anno von Worms verleiht dem Grafen Burchard
Güter und Rechte in genannten Orten („in villis praedicti comitis comitatu sitis,
Bodibura, Buodestat, Cinbra, Stochheim et in Heinesheim X hobas cum ecclesia
eadem villa constituta et censualibus servis eidem ecclesiae censum persolventi-
bus, cum omnibus appenditiis ad easdem villas pertinentibus, vinetis, pratis, sali-
ca terra, aquis aquarumve decursibus“) auf Lebenszeit, und erhält dagegen von
dem letzteren Güter und Rechte an andern genannten Orten für seine Kirche als
bleibendes Eigentum.

Um 1090: Schenkungsbuch des Klosters Reichenbach um 1140, in: Württ.
Jahrbücher 1852, S. 104ff; WUB II, 391ff. (S. 397) Das Kloster besitzt vier
Huben in Sachsenheim, die mit 13 Mark von Osterhilde, der Witwe des Ernst von
Stocheim („emptas XIII marcis a nostro seniore Ernesto ab Osterhilde, vidua cui-
usdam Ernestonis de Stocheim“) bezahlt wurden.

Um 1140: Codex Hirsaugiensis, ed. in: Württ. Jahrbücher, Jg. 1887, fol. 49r:
„Tradicio in Gisingen facta est“. Zeugen: „Hec tradicio in Gisingen facta est“.
Zeugen: Ruger de Bietikeim et frater eius Birthilo, Belrein de Owenbuhel, Otto
de Wiler, Bertoldus de Murra et filius eius Adalbertus, Witigo de Steinheim,
Emhart de Rothe, Hugo de Hahenrieth et fratres eius Gerung et Rudolff, Walpret
de Stockem, Egilolff de Eglessheim et frater eius Hug, Swicger de Westheim et
frater eius Conrat, Wernher de Usingen et frater eius Hug.“ 

1231: HStAS A 601 U 13, Ohne Ortsangabe, 1231. WUB IV, U N112, S. 409-
410: Der Ritter Rugger von Stockheim („ego miles Ruggerus de Stockheim libe-
re conditionis homo“) schenkt das Patronatrecht der Kirche zu Gemmrigheim, 

Radierung bei G. Ebner aus dem Jahr 1820
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früher sein Lehen von dem Grafen Gottfried von Vaihingen, nunmehr aber sein
Eigen, an die Kirche in Backnang.(„ ius patronatus ecclesie in Gamercenkem,
quod in feodo possederam a comite Gotefrido de Vehingen, cuius erat proprium
ius patronatus ecclesie supradicte, concambium faciens cum dicto comite G(ote-
frido) cum prediis suis et meis et rebus aliis ad me conquisivi et in meam pro-
prietatem redegi et rationabiliter conquisitum postea ecclesie in Baggenang ad
aram sancti Pancratii eiusdem loci patroni libera manu contradidi cum omni iure
et sua universitate sine omni contradictione.“) Zeugen: Bertoldus comes de
Bilistein, Erkengerus, Conradus, Zeisolfus de Magenheim, Hageno de Dalheim,
Beringerus cognom[ine] Schazzelin, Waltherus advocatus et Reginhardus frater
suus de Loufen, Herbrandus de Hohenberg, Emehardus, Cirecho de Ilsueld,
Cunradus de Basenkein, advocatus marchionis, Henricus Cellarius de Magen-
heim, Albertus scultetus de Loufen.

1220: Remling, Franz Xaver [Hrsg.], Urkundenbuch zur Geschichte der Bischöfe
zu Speyer (Band 1): Aeltere Urkunden, Mainz, 1852: 140. Conrad III. Bischof
von Speyer urkundet wie der Ritter Conrad von Sulzfeld seine Gütcr dcr
Domkirche zu Speyer vermacht habe. 1220. „Testes huius rei sunt, Cuonradus
prepositus maibr, Berengerus decanus, Heinricus sancti Germani prepositus,
Eberhardus scolasticus, Ulricus de Maginheim, Abero cellerarius, Cuonradus
custos, Cuonradus portenarius, Bertoldus de Hohenhart, Ulricus de
Stokersberc, Gerlacus Anselmi advocati filius; prebendarii Diethericus, Ulricus,
Anselmus, Volradus, Gotfridus, Ditherus, Gotfridus, Arnoldus, Rudolfus, Hert-
wicus; milites Cuonradus de Berge, Anselmus advocatus, Dietherus
Schellebelliz, Waltherus advocatus in Stheinwilre, Mengotus de Schibenhart,
Albertus de Offenbach, Cuonradus dictus Crowel, Egeno et frater suus de
Kirwilre, Sigfridus Caput, Cuonradus de Queicheim; cives Sifridus, Herlindus,
Heinricus de Husin, Elbewinus albus, Elbewinus niger, Diethmarus, Marquardus
Lambesbuch, Ebbo et alii quam plures, tam clerici, quam laici.“ 

1220: Remling, Franz Xaver [Hrsg.], Urkundenbuch zur Geschichte der Bischöfe
zu Speyer (Band 1): Aeltere Urkunden, Mainz, 1852: S. 159-160: 141. Conrad
III. Bischof zu Metz und Speyer überlässt dem Deutschorden das Hospital bei der
St.Stephanskapelle zu Speyer.Speyer, 1220 Mai 10: „Testes autem huius donacio-
nis sont, Cuonradus maior prepositus, Berengerus cantor, Heinricus prepositus
sancti Germani, Eberhardus scolasticus, Cuonradus portenarius, Cuonradus et 
Bertoldos de Hobinhart, Albero cancellarius, Heinricus de Wizenburg, Ulricus de
Maginheim, Ulricus de Stokersberc, Gerlacus, Sifridus sancti Germani decanus,
Swicgerus, Heidenricus, Ecgehardus, Ditherus, Ortlibus. eiusdem ecclesie, cano-
nici. Albertus sancti Widonis decanus, Wolfgerus, Swicgerus custos, Cuonradus
de Emphelingen, Wernherus, Hertwicus eiusdem ecclesie canonici. Omnium
sanctorum canonici, Marquardus, Sifridus, Cuono custos, Heinricus, Cuonradus.
Prebendarii maioris ecclesie, Spirensis, Dithericus, Ulricus, Anshelmus,
Volradus, Godefridus, Ditherus, Godefridus. Ministeriales maioris ecclesie
Spirensis, Cuonradus de Berge, Eberhardus pincerna, Anshelmus advocatus,
Cuonradus de Lichtenstein, Cuonradus de Durenkeim, Iohannes de Dandestat,
Cuonradus Crowel, Egeno de Kirwilre. Cives Spirenses, Heinricus de Husin et
filius suus Elbewinus et Heinricus, Elbewinus albus, Marquardus Lambesbuch,
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Heinricus filius Sifridi, Cuonradus filius Gotschalci, Ortlibus, Rutlibus,
Cuonradus filius Gerhardi, Rudolfus Hunsdrube, Wernherus et Heinricus frater
suus, Waltherus de Winesburch, Sifridus Buschelin, et alii tam clerici quam
laici.“

1223: Remling, Franz Xaver [Hrsg.], Urkundenbuch zur Geschichte der Bischöfe
zu Speyer (Band 1): Aeltere Urkunden, Mainz, 1852: S. 165-166: 150. Conrad
III. Bischof von Metz und Speyer vertauscht dem Speyerer Domkapitel eine
Mühle zu Branchweiler.1223 Mai 31: „Testes, qui predicte commutacioni inter-
fuerunt hii sunt. Beringerus decanus, Cuonradus custos, Ulricus de Stokesberg,
Gerlacus cantor, Cuonradus de Oberstein, Heinricus cellerarius, Dippertus de
Wizenburg, Helpericus portenarius canonici Spirensis ecclesie,. Laici Heinricus
comes geminipontis, Merbodo de Maleberg, Cuonradus de Wizenloch et
Cuonradus filius suus, Gerhardus et Oddo de Bruchsel, Beringerus de
Lichenowe, Storro, Albertos de Offenbach, et Hugo filius suus. Cives Spirenses,
Elbewinus albus, Elbewinus niger et Heinricus frater suus, Benzo, Cuonradus
filius Bernhardi, Volzo et Ebelinus frater suus, Rudengerus Dippoldus scultetus,
Cuonradus filius Godescalci, Heinricus filius theleonarii, Wernherus et Heinricus
fratres, Marquardus Lambesbuch, Rudolfus Hunesdrube, et alii quam plures.“

1253: HStAS A 502 U 24, Maulbronn, 1253 Februar 6. WUB V, U 1250, S. 8-9:
Gottfried von Neuffen und seine Gemahlin Mechtild stiften an das Kloster
Maulbronn zu ihrem und der ihrigen Seelenheil ein Fuder Wein jährlich zum
Messopfer und ein Malter Weizen zur Bereitung der Hostien („unam carratam
vini, quod vinum in ipso monasterio expendi debet in benedictione sacrificii
salutaris, et unum malter[u]m tritici ad hostias faciendas“), beides von dem
Zehnten in Güglingen („de decima nostra in Gugelingen“). Zeugen: venerabilis
H. abbas monasterii de Mulinbrunne, Cunradus prior, Bertoldus quondam abbas
dictus Munt, Heinricus cellerarius maior, monachi, Waltherus nobilis de
Stochesberc, Berngerus de Hossenberc, Otto dictus Crelle, ... dictus Gerre, mili-
tes et alii quam plures.

1257: HStAS A 502 U 31, Hausen, 1257 März 1. WUB V, U 1432, S. 196: Ritter
Albert von Erligheim schenkt mit Einwilligung seiner Kinder und
Schwiegersöhne sechs Speyrer Unzen jährlichen Zinses aus drei Häusern bei der
Dreifaltigkeitskirche in Speyer zu seinem und seiner Angehörigen Gedächtniss
als einfaches Almosen an das Kloster Maulbronn. Zeugen: Die Freien („liberi“)
Cunradus de Lomersheim, Cvnradus de Sternwels, Waltherus de Stockesberg,
ministeriales: Wernherus, pincerna de Welrsowe, Rapheno de Mencingen,
Waltherus de Raphensberg, Otto advocatus de Bretheim, Gerlacus advocatus de
Vtenheim, Emerhardus scultetus de Hvsen (vielleicht Rheinhausen oder
Oberhausen, Oberhausen-Rheinhausen, KA, oder aber Berghausen, Römernberg
Pfalz, LU), Phylippus quondam advocatus in Vtenheim, magister . . Herricus.

1279: GLA Karlsruhe. Kopb. n. 264 (Liber oblig. Spir. II) fol. 85b; Brackenheim
1279 Juni 15. WUB VIII, U 2891, S. 175-176, Konrad von Magenheim verkauft
an Dekan und Kapitel Speyer den Widemhof zu Bönnigheim samt dem darauf 
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ruhenden Patronatrecht der Kirche auf dem Ruhelberg. Treuhänder: Ulricum et
Erkengerum de Magenheim, Cunradum de Liehtenberg, Rucherum et Waltherum
fratres de Stocksberch, Reinbodonem de Nyberch, Wolframum de Loufen,
Theodoricum de Howenstein, Hegenium de Ingirsheim, Theodoricum et
Albertum fratres de Howenstein Zeugen: Heinricus decanus Wimpinensis,
Berngerus decanus de Besenkeim; Ulricus plebanus de Brackenheim, Swickerus
camerarius de Steinheim, Lupoldus plebanus de Wiler, Sifridus plebanus de
Bussingin, Heinricus viceplebanus de Eppingen et alii clerici, Wilhelmus de
Wunninstein, Hermannus iunior de Saxenheim, Erkengerus de Waldecke,
Eberardus des Zimbern et alii laici tam milites quam satellites in prescripte rei
testimonium convocati. 

1280: GLA Karlsruhe 67/450 fol. 85rv, Lauffen, 1280 Mai 27. WUB VIII, U
2969, S. 223f: Der Edle Konrad von Magenheim überträgt seinem Sohn Zeisolf
das Patronatrecht der Kirche in Ruhelberg und ihrer Tochterkirche in
Bönnigheim. Zeugen: Waltherus nobilis de Stoicgosberc, Hermannus de Saszen-
hain, Rucgerus de Talhain et Waltherus frater ipsius, Emerhardus advocatus 
et . . dictus Citvan, dictus Cosse et Cunradus de Baldeshoven milites, Gerungus
de Baldeshoven et Buorkardus de Hutingeshain ac quam plures alii fide digni.

1290: HStAS H 14 Nr. 106, fol. 12b, 1290 Dezember. WUB IX, U 4037, S. 400-
401: Der Edle Rudolf von Neuffen verkauft zwei Teile des Zehnten von allen
Weingärten bei Pfaffenhofen, von welchem ehedem der Herr von Stockheim den
Zehnten nahm, 11 ß Gült von denselben, und die Kelter neben dem
Begräbnisplatz, samt allen dazu gehörigen Freiheiten und Rechten (duas partes
decime super vineis omnibus iuxta Pfaffenhofen, de quibus quondam dominus de
Stochein decimam recipere consuevit, super uno iugere istis interiacente, quod
dicitur Rapatonis, quod prius non attinebat, et XI solidos censuum de vineis eis-
dem et torcular nostrum iuxta cimiterium Pfaffenhofen et ius vinum exprimendi
de vineis eisdem et omnem libertatem et iura alia omnia, que ad nos et ad vine-
as easdem et ad torcular pertinent et pertinuerant ab antiquo cum forefactis dube
frevel ainunge et attinentiis universis) an das Frauenkloster Zimmern um 185 lb
10 ß d, für deren Empfang er zugleich quittiert, und gibt seiner Gemahlin
Elisabeth, welche diese Güter als Heimsteuer besaß und auf dieselben öffentlich
verzichtet hatte, als Widerlegung den vierten Teil seines Dorfes Ochsenbach. 

1295: HStAS H 14 Nr. 65, Bl. 39b; 1295 November 11. WUB X, U 4749, S. 412-
413: Die Söhne und Töchter weiland Ritter Warmunds von Neipperg („Wir
Reinbolde ein kircherre zu Würtzeburg, Hainrich ain canonike von Orengau,
Wileheln, Warmunt, Engelhart, Conrat und Margrete, kinder hievor hern
Waremundes ains ritters von Niberg“) verkaufen dem Deutschordenshaus in Ulm
(„dem comentur und den brudern des Tutschen huses ze Ulme“) Güter zu
Stockheim („vier morgen wingarten und ein ruten mit eime eckerlin dar under an
eime stucke in der marke zu Stokheim, der geheiszen ist der Twingenberg“) um
76 Pfund Heller („umb sehs und sibenzig pfund heller“). 

1296: HStAS A 601 U 112, 1296 Mai 16. WUB X, U 4856, S. 493-495: Die
Richter zu Worms beurkunden die Stellung von Bürgen Rudolfs von Neuffen und 
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Ulrichs von Magenheim für den Konvent vom heiligen Grab in Speier. Zeugen:
honesti viri Wlricus nobilis de Magenheim, Dyemo de Herboltsheim, Cuno dic-
tus Hevener der Zimmern, Hugo de Brakkenheim milites, Rukerus quoque nobi-
lis des Stokkesberc, Reinbrehtus dictus Gerre armiger, Heinricus etiam dictus
Rossehubet scultetus in Gugelingen et Berhtoldus scultetus in Phaffenhoven.

1307: Dambacher, Urkunden-Archiv des Klosters Marienthal in Frauenzimmern
und Kirchbach, ZGO 4, S. 192-194. 1307 Juli 14. Graf Burkhard von Hohenberg
und Maria von Magenheim, seines verstorbenen Sohnes Otto Gemahlin, geben zu
ihrer und ihrer Vordern Seelenheil den Kirchensatz zu Zimmern mit allen seinen
Rechten an die Äbtissin Elisabeth und den Konvent des Frauenklosters Zimmern.
Zeugen: gezúge: pfaff Diether der pfarrer von Zimbern, pfaff Cunrat Spete der
pfarrer von Güglingen, und sin geselle Cunrat, pfaff Berchtold von
Haberschlacht, pfaff Cunrat der pfarrer uff dem berge zu Magenhain, Cuno der
Hevener, ain richter von Zymmern, her Hug von Brackenhain, ain richtter,
Rukker von Stocksberg, Hainrich von Rambesbach, der alte Heinrich, sin sun
Ruvelin von Ramesbach, Albrecht und Wernher, dez Cleue sune, Heinrich der
Otter von Zimbern, Heinrich Oestendorf, und der schultheize Berchtolt von
Güglingen, Diemo der schultheize, maister Cunrat der schnider, Albrecht der
suter von Brackenhain, Herman von Bersenkein, und Jacob der schriber von
Brackenhain, und ander erber lúte, die dorzu gehaissen und gebetten wurden.

1351: ZGO 5, S. 66-67. 1351 Mai 3. Der Edelknecht Albrecht von Enzberg gibt
seinen Töchtern Engelin und Anna, Klosterfrauen zu Rechentshofen, zu einem
ewigen Seelgerät („minen dohtern, frauwen Engelin und Frawin Annen, clostir-
frauwen des clostirs zu Rechinshoven, zu eime ewigen selgeret“) fünf Malter
Roggen, fünf Malter Dinkel, vier Malter Haber Gült Speyerer Maßes von seinem
Hofe zu Riechen, und seinen Anteil am Kornzehnten zu Stockheim, ein Fuder
Weingült desselben Maßes, Vorlauf von der Weingült und dem Zehnten zu
Stockheim („minen teil des kornzehindis ze Stocheim, gesucht und ungesucht,
ein fudir wingeltis, Spirer meßis, daß ich han uf der wingulte und zehinden zu
Stocheim also, daz daz egenant fudir wins dat erste sin sol, daz mir von dem ege-
nanten wingelte gereichit wirt“), und 25 Pfund Gült von seinen Zinsen zu
Steppach, welche Gülten sie beide bis an ihren Tod genießen sollen. Nach beider
Ableben aber sollen sie fallen an den Konvent des Klosters und in der Fasten zu
Wein und Brot für die Frauen verwendet werden, so weit sie reichen, wofür seine,
seiner Frau Adelheid, seines Bruders Albrecht und aller seiner Altvordern
Jahrzeit gehalten werden soll.

1376: ZGO 5, S. 78-79. 1376 Juli 10.: Ein Schiedsgericht zu Vaihingen entschei-
det zwischen dem Ehe-weib des Wolf von Urbach und ihrem Sohn Fritz von
Urbach, auf Ochsenberg gesessen, und dem Kloster Rechentshofen zu Gunsten
des letzteren wegen eines Hofes zu Zimmern bei Gemmingen, zweier Höfe zu
Riechen, seines Anteils am Kornzehnten und ein Fuder Weingült zu Stockheim
(„sins tailß dez kornzenhenden und dez fuder wingeltz ze Stokhein, Spirer mes-
ses“), endlich wegen Zinsen zu Steppach und fünf Pfund Heller von der Mühle
daselbst.
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1379: Hauptstaatsarchiv Stuttgart A 602 Nr 8923: Güglingen W / (1289-)1507-
1807(-1845); 1. Urkunden, 1.1. Urkunden aus den Jahren 1320 - 1500
(Württembergische Regesten): Berthold Krille, Sohn des Otto Krille, reversiert
Sifort v. Venningen (Venigen), Deutschordenskomtur zu Horneck und Stocksberg,
für das Erblehen des Deutschherrenhofes zu Frauenzimmern, das ihm mit Rat des
Bruders Sifort Wainholtz, Komturs zu Heilbronn, und des Herrn Rüdigers,
Pfarrers zu Horneck, verliehen worden ist und aus dem er jährlich je 25 Malter
Roggen, Dinkel und Hafer sowie ein Fastnachtshuhn zu näher gen. Bedingungen
zu entrichten hat. / 1379 Jan. 5 (Obersten Abend nach Weihnachten)

1438: Archiv Brackenheim B 1420 fol 253, Stuttgart 1438 August 12.: Vertrag
zwischen Eberhard von Saunsheim, Meister des Deutschen Ordens, und den
Grafen Ludwig und Ulrich von Württemberg, die von Stockheim und Besteuerung
ihrer Güter auf Brackenheimer Markung betreffend. „Deß ersten: so sollen
Stocksberg das schloß mit seinem begrif, und Stockhaim das dorff, unnd was
inn ierer marckht ist, leüt unnd guet frey sein unnd bleyben, für alle steür, schat-
zung, dienst unnd alle andere sach, ußgenommen: der sechs malter haberns, die
die von Stockhaim meinem gn: hern von Württemberg, von ieren aignen leüthen,
die sie habendt oder überkhommendt, in weysung gellt, hüener, gefell gefallen
unnd werden sollen, allßdann von solchen aignen leüthen zue nemmen unnd zue
gefallen gewohnlich ist, was auch der orden oder die armen leüt zuo Stockhen,
sie seyen meins gn: hern von Würtemberg oder weß die seindt, steürbar oder
vogtbar güeter habendt, uf disen tag datum diß briefs, inn meiner gn: hern von
Würtemberg märckhten, gerichten, zwingen unnd bännen, zuo Zimmern, zue
Brackhenhaim unnd zue Haberschlacht, da von sollendt sie meinen gn. hern von
Würtemberg zuo steür geben vier pfundt heller unnd nit mehr, was aber der orden
oder die armen leüt zue Stockhaim güeter fürbaß mehr kauffendt uf sie erbendt,
wie sie die überkhommendt inn meiner gn: hern von Würtemberg zinßbar, steür-
bar oder vogtbar werendt, darvon sollen sie ihnen steür geben inn ein gewonlich
steüer, unnd thuen allß ander, die deren güeter gleych habendt, ungevahrlich,
unnd wür vorgenante Ludwig unnd Ulrich gebrüeder, graven zuo Würtemberg,
für uns, unsrer erben unnd nachkhommen, unnd wir Eberhardt von Sawnßhaim
für unns unnd den orden unnd unser nachkhommen, gereden, globen unnd ver-
sprechen alles das, das inn disem brief geschriben steht, jeglich tail für sich selbs,
seine erben unnd nachkhommen unnd alls vil ihn das beriert, wahr, steht, vöst
unnd unverbrochenlich zu halten, unnd darwider nit zu sein, zu suechen noch zu
thun, inn kain weyß, alles ungeverde, unnd deß zue warem urkhundt haben wir
Ludwig unnd Ulrich gebrüder, graven zue Württemberg, unnd wir Eberhardt von
Sawnßhaim maister, unser insigele offendtlich gehenckht an disen brief, der
geben ist zuo Stutgarten am zinstag nach S: Laurentzen tag, nach Cristi geburt
alls man zalt vierzehen hundert dreyßig unnd acht jare.“

1443: Dambacher, Urkunden-Archiv des Klosters Marienthal in Frauenzimmern
und Kirchbach, ZGO 4, S. 205-206; 1443 Dezember 6. Priorin und Konvent des
Frauenklosters Kirchbach geben im Tausch an den Grafen Ludwig von 
Württemberg 40 Morgen Wiesen und eine Kelter zu Pfaffenhofen, einen Hof zu
Zimmern, bestehend in Haus, Hof, Hofraite, Scheuer, Baumgarten und 223 Morgen
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Ackers, ebendaselbst 15 Morgen Wiesen, eine Kelter, einen Wald, etwa 145
Morgen, und eine Mühle auf der Zaber samt vier Morgen Wiesen, Garten und
Hofraite, und 15 Morgen Wiesen zu Stockheim („by fünffzehen morgen wysen zu
Stockhain in dem Brieel“), gegen die drei Kirchen zu Pfaffenhofen, Botenheim
und Ramspach, mit Rechten, Gülten, Nutzen und Zugehör, mit Ausnahme des
Patronatsrechts, welches Graf Ludwig sich und seinen Erben vorbehält, während
die Frauen und die betreffenden Kirchengemeinden den Pfarrer zu präsentieren
und zu unterhalten haben, ferner Steuer, Dienste und Vogtrecht zu Häfnerhaslach,
und Steuer zu Kirchbach.

Dies mag er wohl sein, doch nicht des zabergäuischen Stockheim! Denn das
Geschlecht, das den Namen von unserem Stockheim nahm, war zu seiner Zeit
längst ausgestorben. Viele der bei Klunzinger1 genannten Herren von Stockheim
sind zum Teil sagenhaft (so die Nennungen in Rüxner, Turnierbuch), zum Teil
keine Hiesigen. Der Name „von Stockheim“ kommt zu häufig vor, als dass jedes
Geschlecht dieses Namens zwingend dem Zabergäu zugeschrieben werden dürf-
te2. Von Hiesigen findet sich um 1140 bei einer Güterübergabe in Geisingen („in
Gisingen facta“) ein „Witigo von Stockem“3 unter anderen Zeugen aus der nähe-
ren Umgebung, um die gleiche Zeit im Zusammenhang mit Kloster Reichenbach
eine „Osterhilde, vidua cuiusdam Ernestonis de Stocheim“ (Witwe eines gewis-
sen E. v. St.)4, 1231 einen „Ruggerus de Stockheim libere conditionis homo“ (ein
freier Mann)5; 1290 „quondam dominus de Stochein (ein ehemaliger Herr von
St.)“6, der damals schon tot war und aus dessen ehemaligen Weinbergen Rudolf
von Neuffen Einkünfte bezieht. Dann hört die Zabergäuer Linie der Stockheimer
auf und nur noch die Stocksberger werden einige Jahre lang genannt. Das
Wappen dieser Herren von Stockheim ist nicht überliefert; es sei denn, es wäre
das gleiche wie das derer von Stocksberg. Deren Wappen zeigt auf einem
Schrägbalken (wie Baden) untereinander drei Paare von einander abgewandten
Halbmonden (ähnlich denen der Magenheimer)7. 
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Im neuen Heimatbuch „Stockheim -
Ein ehemaliges Deutschordensdorf
im Zabergäu“ S. 112 wird der einsti-
ge Komtur zu Horneck (1488-1494)
und Kapfenburg (1494-1499) und
spätere Deutschmeister in Aleman-
nien (1499-1510) als der „bedeu-
tendste Sohn Stockheims“ vorge-
stellt. 

Stammt Hartmann 
von Stockheim 
aus dem Zabergäu?

von Otfried Kies

Wappenstein im Deutschhof Heilbronn
mit dem Wappen (links) des Hartmann
von Stockheim (Foto: Peter Schmelzle)
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Wie das Heimatbuch angibt, führt Hartmann die drei Berge (Wappen von
Franken) in seinem Siegel. Das stimmt so nicht. Zwar trägt er - wenn man eine
Schwarz-Weiß-Abbildung des Wappens betrachtet - tatsächlich ein Wappen, das
von unten her drei dunkle Spitzen vor hellem Hintergrund zeigt. Mit fränkischem
Wappen wäre Hartmann natürlich Frankenherzog, aber gerade deshalb nicht aus
dem Zabergäu, denn die hiesigen Herren haben nicht das Wappen des
Herzogtums Franken getragen! Tatsächlich gehört Hartmann, wie sein Wappen
zeigt, jedoch dem rheinländischen Geschlecht von Stockheim an, das drei
schwarze Spitzen auf Gold führt - die Ähnlichkeit mit dem fränkischen Wappen
(weiße Spitzen auf Rot) ergibt sich bloß bei Abbildungen ohne Tingierung!8

Obwohl in der S. 113 zitierten Beschreibung von Schloss Kapfenburg Hartmann
einem fränkischen Geschlecht zugeschrieben wird, ist die Beweisführung
„Stockheim gehörte zur Kommende Horneck in der Ballei Franken“ zu schwach.
So gehörten andere Teile Württemberg zu der Ballei Elsass und Burgund, ohne
dass sie je elsässisch und burgundisch gewesen wären! Die Ballei Franken ent-
spricht nicht dem Herzogtum Franken! Wenn Hartmann dennoch als Franke
bezeichnet wird, mag damit zu tun haben, dass er eben als Komtur zu Horneck in
der Ballei Franken tätig war.

Im späteren Königreich Württemberg waren nach dem Aussterben der hiesigen
Herren von Stockheim bereits im 14. Jahrhundert neben Hartmanns Familie
Angehörige eines Adelsgeschlechts aus dem Kurfürstentum Mainz9 ansässig, die
auch Besitz im fränkischen Bibergau hatten10, die im gold-schwarz waagrecht
geteilten Schild auf schwarzem Grund ein goldenes Gitter führten.11

Was aber über diesen Hartmann von Stockheim weiter mitteilenswert ist, ist eine
Schrift in der Universitätsblibliothek Heidelberg: Cod. Pal. germ. 281,
Hartmann von Stockheim: Roßarzneien. Heidelberg (?), nach 1508; fol 186v –
203r12. Hartmann schreibt zur Einführung: „Dis nachgeschribenn tractat hab ich
der von Stockheim solicher zeit cometer zu Horneckh Teutsch ordens von
den hernachbenanten fürsten vnnd herrnn vberkomen. Ittem von pfaltzgraue
Philipßen loblicher gedechntnuß dreu stuckh. Ittem von des hertzogen marstellen
von Venedig vil stuckh. Ittem von herrn Pettern von Schonberg cardinal vnd
bischoff zu Augspurg vil stuckh. Ittem von Hertzog Albrechte rennen. Ittem
Hertzog Sigmundt rennen. Ittem andere stuckh so ich hin vnd her vberkomen
hann.“ Er berichtet von Rezepten gegen allerlei Pferdekrankheiten, die er auf sei-
nen diplomatischen Reisen gesammelt hatte; für Augenkrankheiten, gegen Rehe,
Rotz und Wurmerkrankungen, Hufschäden, Geschwülste, Brüche – kurz alles,
was einem Reitersmann und Pferdeliebhaber um 1500 wissenswert war. 

Die Abschnitte über die Rennen der Herzoge Albrecht und Sigmund sind früh-
neuzeitliche Dokumente zum Doping von Pferden. Hartmann gibt an: „(fol 198v)
Hertzog Albrechts rennen: Ittem nymb ein pfundt felber mistel, 1 lb ohorn mistel,
1 vierdung galgant, 1 lb epheu von den eichen, 1/2 lb hirschen kloen, 1/2 lb mey-
sterwurtz, 1 vierdung eberwurtz, vnd 1 lb tracken wurtz, dj eberwurtz mag nye-
mand dorinn erkennen, dan dj meister wurtz nymbt ir den geschmackh, aber ir
krafft mert sie zu dem rennen, dornach nymb dj stuckh alle vnnd machs zu puluer 
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vnd temperirs durcheinander vnd so du rennen wilt, so gib dem pferdt des puluers
vier tag im futter ye ein lott, dornach reit frolich wan du wilt, so bistu vnerritten,
du würst wunder erfaren.“ Das andere Dopingrezept lautet: „(fol 199r) Hertzog
Sigmunds rennen Ittem nymb 1 lott birbaumben mistel, ein lott galgan, 1 lott
epheu an den eichenn, 2 lott meysterwurtz, 1 lott eberwurtz, 1 lott eichen laub ist
dürr auch gut, 1 lott bibenelen die vast frisch sein, 1 lott lilium convallium, 1 lott
tosten, dj guten stuckh alle mach zu puluer vnd temperir es vast wol vnnderein-
ander vnd so du rennen wilt so gib dem lauffer des puluers drey tag vff dem fut-
ter ye 1 lott, vnd bespreng das futter mit gutem malvasier, so würstu wunder erfa-
ren, als mir treffentliche reuter vnd ander erbar leutt gesagt hon, dj des genanten
fürsten leudt hont sehen rennen vmb ein scharlach vnd alzeit gewonnen, vnnd
auch am letzten mit den Venedigern“. 

Anmerkungen

1   Klunzinger, Karl, Geschichte des Zabergäus IV, S. 19-20.
2   Das gleiche Problem zeigt sich zum Beispiel beim Ortsadel von Hausen an der Zaber.
3   Codex Hirsaugiensis, ed. in: Württ. Jahrbücher, Jg. 1887, fol 49r.
4   Schenkungsbuch des Klosters Reichenbach 1140, in: Württ. Jahrbücher 1852, Heft 1 S. 

104ff; WUB II, 391ff. Um 1140. 
5   Württembergisches Urkundenbuch (WUB) IV, Nachtrag U CXII (112), S. 95-96, 1231.
6   WUB IX, U 4037, S. 400-401, 1290 Dezember; Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins 4, 

S. 190-192.
7   Die Beschreibung ihres Wappens („drei Kreuze“) bei Klunzinger IV S. 3 ist falsch; aller

dings ähneln die drei Halbmondpaare Rücken an Rücken einem Kreuz, was zu diesem Fehler 
geführt haben dürfte. Wegen der abgewandten Halbmonde wird von manchen eine 
Verwandtschaft oder Vasallenschaft der Stockheimer mit den Herren von Magenheim ange
nommen.

8   Siebmacher, Johann, Wappen-Buch. Faksimile-Nachdruck der 1701/05 bei Rudolph Johann 
Helmers in Nürnberg erschienenen Ausgabe. Alle sechs Teile mit Anhang, Register und allen 
Erweiterungen bis zum Abschluss der Stammausgabe von 1772, Battenberg Verlag, München 
1975, I, S. 123. 

9   Alberti, Otto v., Württembergisches Adels- und Wappenbuch (Siebmachers Grosses 
Wappenbuch, Band E), Nachdruck Neustadt a. d. Aisch 1975, S. 775.

10   Alberti, S. 775.
11   Siebmacher V, S. 92.
12   Hartmann von Stockheim, Roßarzneien, Universitätsblibliothek Heidelberg: Cod. Pal. germ. 

281; Faksimilie-Reproduktion im Internet unter: «http: //digi.ib.uni-
«http://digi.ib.uni-heidelberg.de/diglit/cpg281/0389».

Stammtischnotizen
von Horst Seizinger, Schriftführer

Die Zabergäubahn – ein spannendes Thema beim Zabergäuverein
(Dezember 2009)

Gleich zwei Rekorde gab es beim Dezemberstammtisch des vergangenen Jahres
zu vermelden. Um die 60 Teilnehmer, so viel wie nie zuvor, waren gekommen.
Gerade mal 16 1/2 Jahre alt ist David Hehmann aus Botenheim, der es als
Referent verstand, eine gute Stunde lang seine Zuhörer zu fesseln. - Natürlich
hatte auch das Thema „Zabergäubahn“ Freunde und Mitglieder des Vereins
besonders angelockt.
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Mit Begeisterung und jugendlicher Frische zeigte David in seiner gelungenen 
Präsentation auf, wie nach langen „Geburtswehen“ vor dem 1. Weltkrieg eine
Schmalspurbahn ins Zabergäu gebaut wurde, diese dann nach dem 2.Weltkrieg
auf Normalspur umgestellt wurde und schließlich schrittweise ihren Betrieb end-
gültig eingestellt hat. Viele hoffen auf eine Wiederbelebung der Bahn.
1848 wurde die Bahnstrecke Ludwigsburg –Heilbronn gebaut. Die Genehmigung
für die Nebenbahnstrecke von Lauffen nach Güglingen wurde 1869 beantragt,
doch über Streckenführung und Geländeerwerb gab es lange Verhandlungen.
„Lieber eine Schmalspurbahn als gar keine Bahn“, war dann die Devise. Im März
1896 war der Baubeginn, Ende August fuhr bereits der erste Zug in Güglingen
ein. Fünf Jahre später wurde die Strecke bis Leonbronn weitergebaut. 69 Minuten
dauerte eine Fahrt von Lauffen aus dorthin bei einer Höchstgeschwindigkeit von
30 km/Std. Sechzig Bahnübergänge waren dabei zu passieren, durchschnittlich 3
pro Bahnkilometer. Wasser und Kohle konnten in Lauffen, Brackenheim,
Güglingen und Leonbronn nachgefüllt werden. In Handarbeit wurden die 2,5
Tonnen Kohle pro Tag mit Körben in den Tender der Lok gehoben. Als „GmP
–Züge“ zogen die Loks Güter- und Personenwagen gleichzeitig. Dabei wurden
die Güterwagen mit Normalspurbreite in Lauffen aufgebockt, damit sie auf
Schmalspur passten. Auch dies war schwere und langwierige Handarbeit. Einen
Tag brauchten 4-5 Männer, um einen Güterzug aufzubocken. Aber es war allemal
weniger Zeit und Arbeit als Kohle-, Schotter- oder Zuckerrübenwagen mit der
Schaufel umzuladen. Mehrere Zugpaare fuhren täglich auf der Strecke bis
1941/42 wegen Kohlemangel der Fahrplan auf ein Zugpaar reduziert wurde.
Nach dem Krieg wurde der Fahrplan verbessert, doch in Konkurrenz zur Bahn
fuhren bald Busse. 
Ein furchtbares Unglück in Lauffen 1959 mit 45 Toten und 27 Verletzten, bei dem
ein Eilzug mit einem Bus zusammenstieß, brachte ein Umdenken. Die
Aktionsgemeinschaft Zabergäu (AGZ) wurde gegründet und setzte zusammen
mit den Kommunen schließlich durch, dass die Bahn modernisiert und umge-
spurt wurde. Auch der Bahn kam dieser Plan entgegen, denn die Wartung der
Schmalspurfahrzeuge und das Aufbocken der Güterwagen waren viel zu teuer
geworden. Der 9.Mai 1964 wurde zur Abschiedsfahrt für die letzte
Schmalspurbahn mit geschmückter Lok „Rosa“. Bereits im September und
Oktober 1964 fuhren ein Schienenbus und Güterzüge auf Normalspur bis
Güglingen, 1965 bis Leonbronn. Die Fahrzeit konnte jetzt auf 35 Minuten ver-
kürzt werden. Gute Akzeptanz war gegeben. Doch bald ging der Güterverkehr
zurück. Auch Reisende zogen es vor, mit dem Bus zu fahren. Der Fahrplan wurde
immer stärker ausgedünnt bis 1986 das Ende für den Schienenbus kam. 1993
wurden schließlich die letzten Zuckerrüben per Bahn abgefahren. Wenige
Sonderfahrten gab es noch, bis auch diese eingestellt wurden. Inzwischen darf
die Strecke nicht mehr befahren werden, die Bahnhöfe sind verkauft. 
In der Diskussion wurde herausgestellt, wie sich die Mitglieder von „Zabergäu
pro Bahn e.V.“ um Gertrud Schreck, Pfaffenhofen, die Zabergäukommunen und
viele andere um die Wiederbelebung der Zabergäubahn bemühen. Noch rangie-
ren die Pläne in der Dringlichkeit relativ weit hinten, aber die Hoffnung auf eine
Zukunft mit Bahn bleibt.
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Rabenvögel – ganz besondere Singvögel (Januar 2010)

Beim Stammtisch des Zabergäuvereins im „Ochsen“ in Frauenzimmern erfuhren
über 40 Mitglieder und Freunde, dass Rabenvögel, die zu den Singvögeln gehö-
ren, wohl den „gescheitesten“ Tieren zuzurechnen sind. Der Referent des
Abends, der Mediziner und Hobbyornithologe Dr. Stefan Bosch aus Sternenfels,
fesselte mit seinem Vortrag über „Rabenvögel im Zabergäu“ sowohl Laien als
auch Fachleute und regte zu lebhafter Diskussion an.
Bosch stellte zunächst die unterschiedlichen Rabenvögel vor und beschränkte
sich bei der näheren Betrachtung auf hier lebende Arten. Bei uns gibt es als
Brutvögel die Rabenkrähe, die Elster, den Eichelhäher, seltener die Turmdohle.
Andere Dohlen und Saatkrähen sind nur Wintergäste. Der Kolkrabe, ehemals hei-
misch bei uns, ist seit einigen Jahren wieder zurückgekehrt. Mehrere Brutpaare
wurden im Zabergäu entdeckt. 
Blickt man zurück, so verbinden Rabenvögel und Menschen eine lange gemein-
same Kulturgeschichte in Hass und Liebe. Dem Jäger und Sammler half der
Rabe, das Großwild aufzuspüren; das Fleisch nahm sich der Mensch, das
Eingeweide blieb dem Raben. Als Galgenvogel oder Totenvogel fand man den
schwarzen Raben an Richtstätten oder auf Schlachtfeldern. Raben und Götter
standen oft in Verbindung, Sagen und Märchen erzählen von Raben.
Je nach Sichtweise wurde der Rabe verehrt, gejagt. Erst seit 1976 werden
Rabenvögel bei uns teilweise geschützt. Die häufig vorkommende Raben- oder
Aaskrähe mit ganz schwarzem Gefieder und schwarzem Schnabel wurde schwer-
punktmäßig behandelt. Sie ist von der freien Landschaft mehr in die halboffene
Kulturlandschaft in Siedlungsnähe gezogen. Die Halmhöhe des Grases bestimmt
beim Allesfresser entscheidend den Lebensraum. Nieder gehaltenes Gras kommt
den Krallen und dem Schnabel entgegen, mit dem der Rabe aus dem Boden
Würmer, Engerlinge, Schnecken und andere Kleintiere holt. Ein komplexes
System regelt etwa die gleich bleibende Dichte der Rabenvögel bei uns. Der „pri-
vilegierten“ Gruppe der Brutpaare stehen die revierlosen „Habenichtse“ gegenü-
ber. Durchschnittlich 7 Jahre leben die Vögel der 1. Gruppe und bleiben als
Brutpaare in „Einehe“ beieinander. Nur eine Brut, die von beiden Eltern betreut
wird, gibt es pro Jahr – „Rabeneltern“ ein Märchen! Erst wenn ein Vogel eines
Brutpaares ausfällt, kann ein Rabe aus dem Schwarm der „Habenichtse“ versu-
chen, in die andere Gruppe einzudringen. Beide Gruppen suchen häufig gemein-
same Schlafplätze auf, oft entfernt von ihrem Revier. Beobachtet wurden Vögel
von der Ehmetsklinge bei einem Schlafplatz bei Neckarwestheim. Dort findet
Kommunikation über gute Futterplätze statt, ist auch der „Heiratsmarkt“. Ein
Beispiele von vielen über die Intelligenz der Rabenvögel sei genannt: Weil die
Tiere Walnüsse nicht öffnen können, steigen sie über einer harten Fläche hoch,
lassen die Nuss fallen, bis die Schale zerbricht und am Boden ausgepickt werden
kann. Beobachtungen lassen sogar vermuten, dass vereinzelt die Stärke der
Nussschale die Abwurfhöhe bestimmt.
Besonders diskutiert wurde über die Elster, die häufig in unseren Hausgärten als
Nesträuber von kleineren Singvögeln wahrgenommen wird. Mehr noch als die 
Aaskrähe hat sie ihren Lebensraum dorthin verlagert, wo wir Menschen ein ent-
sprechendes Nahrungsangebot und Brutplätze bieten: Kompost, andere Abfälle 
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in Gärten, Parks, auf Spielplätzen und Schulhöfen. Sie finden zudem hohe
Bäume zum Brüten. Natürlich gibt es im gleichen Lebensraum auch kleinere
Singvögel, deren Nester die Elster ausräubert. Doch sind Meisen beispielsweise
dieser Bedrohung nicht schutzlos ausgeliefert. Gut versteckte Nester, mehrere
Bruten im Jahr fördern das Überleben der Art. Auch der Mensch kann mithelfen
und nur solche Nistkästen anbieten, die Elstern den Zugang erschweren. Nicht
alle Ausfälle sind einseitig den Elstern zuzuschreiben, auch Katzen und Marder
suchen beispielsweise Nester in Hausgärten heim. Im Übrigen ist kein dramati-
scher Anstieg von Elstern zu verzeichnen. Eine massive Regulation durch den
Menschen, so der Naturschützer Bosch, ist nicht erforderlich. Die Rabenvögel
sind besser als ihr Image und haben im Gleichgewicht der Natur eine wichtige
Funktion. Sie zu verstehen ist wichtiger, als sie zu verfolgen. Sicher haben die
Rabenvögel unter den Stammtischbesuchern neue Bewunderer gefunden, so fun-
diert, engagiert und spannend hat Dr. Stefan Bosch seinen Vortrag gestaltet.

Lauffen und die Geschichte der Neckarschifffahrt (März 2010)

Beim Märzstammtisch des Zabergäuvereins im „Ochsen“ in Frauenzimmern
erlebten fast 40 Mitglieder und Freunde einen lebendigen Einblick in die wech-
selvolle Geschichte der Lauffener Neckarschifffahrt. In einer Power-Point-
Projektion erläuterte die Lauffener Stadtplanerin Lilla Lehoczki den interessier-
ten Stammtischbesuchern, wie der Neckar schon seit jeher das Leben der
Menschen bestimmt hat.
Der Name Lauffen dürfte ein alter Begriff für „Stromschnelle“ sein. Römer,
Alemannen und Franken nutzten die Wasserstraße. Von Land aus wurden die
Schiffe von Tieren gezogen, getreidelt in der Fachsprache. Das starke Gefälle des
Neckars zwischen Cannstatt und Heilbronn wurde für den Bau von Mühlen
genützt, andererseits erschwerten oder verhinderten die vielen Wehren den Weg
der Schiffe. Als man dafür Lösungen fand, wurde der Hafen der freien
Reichsstadt Heilbronn mehr und mehr zum Umschlag- und Stapelplatz für Waren
aller Art. Den Heilbronnern brachte es Reichtum, den Württemberger Herzögen
war es ein Ärgernis. 1473 ließ Graf Ulrich in Lauffen die erste Brücke bauen, 56
Jahre danach wurde diese zerstört. Doch 1533 schließlich wurde dann die Brücke
wieder aufgebaut und ist im Prinzip bis heute geblieben. 
Ein Fortschritt für die Schifffahrt war es, als Herzog Eberhard Ludwig in
Verhandlungen mit Heilbronn erreichte, den Fluss für württembergische Schiffe
zu öffnen. 1713 kam der Befehl zum Ausbau des Neckars. Damals mussten 8
Männer - ein Schiffsführer, Schiffsknechte, Pferdeführer und die Männer im
„Zughäuslein“-  das Treideln eines Schiffes bewerkstelligen. Philipp Hans aus
Haßmersheim baute inzwischen 22 Meter lange und 2 Meter breite
Neckarschiffe. Auf den Schiffen gab es zwei getrennte Räume für Vornehme und
weniger Vornehme, dazu feine Frachtgüter wie Ingwer, Zimt, Zucker und Honig.
Eine Wende, auch in der Schifffahrt, wurde eingeleitet, als Napoleon die freie
Reichsstadt Heilbronn dem neu geschaffenen Königreich Württemberg zuordne-
te. Damit war die Neckarschifffahrt Sache des Landes. Jetzt wurden Schleusen
gebaut, Treidelpfade verbessert und Floßgassen angelegt. Auch die Flößerei hatte 
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mit beginnender Industrialisierung und dem großen Bedarf an Holz einen
Aufschwung erlebt. Eine Besonderheit zwischen Lauffen und Heilbronn war ein
Schleppkahn, der Neckaresel, der über eine schwere Eisenkette, die auf dem
Flussgrund lag, gezogen wurde. Zwei Stunden dauerte die Fahrt von Lauffen
nach Heilbronn. Im 1.Weltkrieg hat man die Kette herausgeholt, um das Eisen
einzuschmelzen. 1847 erlebte die Neckarschifffahrt ihren Höhepunkt, doch
schon 1 Jahr später sollte die Schiffsfracht stark zurückgehen, denn die Bahnlinie
Stuttgart –Heilbronn wurde fertig gestellt. 1879 wurde die Schifffahrt Heilbronn
– Bad Cannstatt schließlich ganz eingestellt. 
Mit späterer Kanalisierung, mit dem Bau weiterer Staustufen (heute sind es 27),
mit dem Ausbau zu einem strömungsfreien Schifffahrtsweg in den 50er Jahren
und dem für 2010 vorgesehenen Ausbau für 135 Meter lange europäische Schiffe
bekommt die Neckarschifffahrt schließlich wieder große Bedeutung. Viel Beifall
bekam die junge Stadtplanerin Lilla Lehoczki für ihre fundierten Ausführungen. 
Einen kleinen Abriss über das Flößen auf dem Neckar und seinen Nebenflüssen
über Jahrhunderte gab Otfried Kies im Anschluss an den Vortrag. Die harte und
gefährliche Arbeit der Flößer, die technischen ausgeklügelten Details, die recht-
lichen Festlegungen und schließlich die gesellschaftliche Stellung der
Flößerfamilien wurden angesprochen und rundeten das Bild vom spannenden
und oft harten Leben all derer ab, die mit der Flößerei zu tun hatten – und es
waren nicht wenige! Auch Otfried Kies erhielt den verdienten Beifall der
Stammtischbesucher.

Eine alte Handwerkstechnik beim Stammtisch des Zabergäuvereins (Juni 2010)

Beim Junistammtisch des Zabergäuvereins im Gasthaus „Ochsen“ in
Frauenzimmern befasste man sich dieses Mal mit alten Handwerkstechniken, mit
historischen Kalkputzen. Der Restaurator Wolfgang Kenter, Frauenzimmern, der
immer wieder Aufträge bekommt, historischen Gebäuden mit Materialien und
Verputztechniken möglichst viel vom ursprünglichen Erscheinungsbild zurük-
kzugeben, sprach über trocken gelöschten Kalkmörtel als wichtigem Baustoff
seiner Arbeit. 
Über 7000 Jahre benützt man schon Kalk als Baumaterial. Sand und
Kalkbrocken werden bei der Baustelle übereinander geschichtet und mit einer
klar definierten Menge Wasser gelöscht. Zur Aufgabe des Restaurators gehört es,
zum trockenen Kalk vor allem den richtigen Sand zu finden. Der genormte
Flusssand, der bei heutigen Maschinenputzen Verwendung findet, ist in aller
Regel ungeeignet für historische Putzrezepturen. Sie herauszufinden, zu mischen
und dann in Kellenwurftechnik aufzutragen, ist das Geheimnis des Restaurators
Wolfgang Kenter. Aus diesem Grund betraut man ihn mit der Restaurierung von
herausragenden historischen Bauwerken. Zum Beispiel die gesamte Außenfassade
des Ludwigsburger Schlosses mit ca. 4900 qm und weitere 900 qm im Innern
wurden von ihm und seinem Team in 5 Jahren bewältigt. Weiter arbeitete er im
Bruchsaler Schloss, im Dom in Speyer, in Baden-Baden, um nur einige Adressen
zu nennen. Am Ende kommt erfreulicherweise ein sehr haltbarer Putz heraus,
Stuck wird restauriert, ergänzt oder neu geschaffen nach alten Vorgaben.
Schließlich erfolgt die Konservierung, damit eine Decke, eine Wand oder ein 
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ganzes Bauwerk wieder in originaler Schönheit erstrahlen kann. Von langer
Haltbarkeit seiner Putze geht der Restaurator aus. Ob die Fugen nach 300 Jahre
halten wie in der Klosterkirche Gnadenberg bei Nürnberg oder ob man nach wei-
teren 2000 Jahren noch trocken gelöschte Kalkputze verwendet wie in Pompeji,
bleibt ein Geheimnis. Damit die alte Handwerkskunst nicht verloren geht, gibt
Wolfgang Kenter sein Wissen an jüngere Mitarbeiter weiter. Denkmalpfleger
schätzen seine Gutachten und seine Arbeit.

Imkerei im Zabergäu (Stammtisch August 2010)

Günter Keller hatte im August die Mitglieder und Freunde des Zabergäuvereins
zu seinem monatlichen Stammtisch in den Rodbachhof, Pfaffenhofen, eingela-
den. Unter dem Thema „Der Imker lüftet den Schleier“ bot Imkermeister Peter
Steinhausen den mehr als 30 interessierten Zuhörern eine spannende Lektion
über die Imkerei. 
Während wir aus Höhlenmalereien wissen, dass schon in der Steinzeit die
Menschen den Honig der Wildbienen aus den Waben geholt haben, wurden in
den ägyptischen und griechischen Hochkulturen dann die Bienenvölker ins
menschliche Umfeld geholt. Schließlich kennen wir aus unserem Lebenskreis die
Bienenkörbe, in denen über Jahrhunderte Bienenvölker gehalten wurden. Einen
Einschnitt gab es um 1850, als der Imker lernte, die Waben der Bienen nachzu-
bauen und sie in beweglichen Rähmchen in den Stock einzuhängen. - Das
Baumaterial Wachs schwitzen die Bienen während ihrer Zeit als Baubienen selbst
aus. 
Die Arbeitsbienen sammeln Nektar und Blütenpollen, die Ammenbienen versor-
gen die Brut. Erstaunlich ist diese klar geregelte Arbeitsteilung, wobei eine Biene
im Laufe ihres Lebens verschiedene Stufen durchläuft. Von der Nahrung der
Bienen, dem Honig, schleudert der Imker aus den Waben nur soviel Honig her-
aus, wie gewissermaßen überschüssig ist. Im Winter füttert er das Bienenvolk mit
Zuckerwasser. Der Honig enthält neben Frucht- und Traubenzucker eine Mixtur
vieler wertvoller Inhaltsstoffe wie Enzyme, Vitamine u.a. Dabei wurde im
Körper der Biene zuvor der gesammelte Nektar und Pollen entgiftet. 
Mit Propolis kleiden die Bienen ihre „Wohnung“ aus. Der Stoff soll verhindern,
dass Krankheiten bei den auf engstem Raum lebenden Tieren möglichst unter-
bunden werden. Auch der Mensch hat längst die heilende Wirkung von Propolis
erkannt. Große Sorge macht dem Imker nach wie vor die Varroamilbe. Die in den
70er Jahren aus Asien eingeschleppte Milbe setzt sich in der Brut fest. Ohne
gezielte Behandlung mit Ameisensäure kann der Imker seine Völker kaum über
den Winter bringen.
Das Netzwerk „Blühende Landschaft“ stellt heraus, wie Bienen, Hummeln,
Schmetterlinge und Co. unersetzlich sind. Doch anderseits geht die Zahl der
Imker bei uns zurück. Gab es im Zabergäu 1952  noch 140 Imker, die 1400
Bienenvölker betreuten, so sind es 2010 noch 48 mit 244 Völkern. Zudem liegt
das Durchschnittsalter der Imker im Zabergäu bei 60 Jahren. Es bleibt die
Hoffnung, dass Leute auch zukünftig Freude an der Imkerei finden. Der Imker
vom Rodbachhof verstand es in besonderer Weise, seine Zuhörer zu fesseln.
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110- jährige Jubiläumsveranstaltung des Zabergäuvereins am
Jahresende am 27. Dezember 2009

Horst Seizinger, Schriftführer

Rund 50 Besuchern erlebten am Jahresende eine eindrucksvolle Power- Point -
Präsentation zum Thema  „Otto Linck und das Naturerbe der Weinbaulandschaft im
Unterland“. Der Referent Dipl. Ing. (FH) Wolf-Dieter Riexinger verstand es von
Lincks Standardwerk „Der Weinberg als Lebensraum“ aus den 50er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts den Bogen zur heutigen Landschaft zu schlagen. Über vier
Jahrzehnte bis zu seinem Tod 1985 war Linck auch Vorsitzender des Zabergäuvereins.
So hat es sich geradezu angeboten, dass man diese Persönlichkeit in den Mittelpunkt
des 110- jährigen Vereinsjubiläums stellt. Der leidenschaftliche Landschaftspfleger
und Naturschützer war im Hauptberuf Forstmann, daneben anerkannter
Wissenschaftler, dazu Lyriker, Erzähler und Heimatkundler. Die Wanderausstellung
des Schwäbischen Heimatbundes im Güglinger Ratshöfle „Kulturlandschaft des
Jahres 2009/10 Stromberg- Heuchelberg- Zabergäu“ war passende Ergänzung der
Veranstaltung. 
Uli Peter, erster Vorsitzender des Vereins, konnte unter den Gästen die Kreisrätin
Hannelore Wörz und den Kreisrat Henning Siegel sowie den stellvertretenden
Bürgermeister von Güglingen, Gerhard Wörz, begrüßen und bedankte sich für die
gute Unterstützung, die der Verein von Seiten der Stadt Güglingen erfährt. Nicht
selbstverständlich ist es, dass für den Vortrag im Sitzungssaal und für die Ausstellung
im Ratshöfle das besondere Ambiente des Rathauses genutzt werden kann. Gerhard
Wörz dankte in seinem Grußwort seinerseits dem rührigen Verein für viele
Aktivitäten. 
Horst Seizinger, unter Otto Linck bereits 10 Jahre Schriftführer im Verein, berichtete
über persönliche Erlebnisse aus dieser Zeit. „Was ist seit meiner Jugend unverändert
geblieben?“ fragte 1987 Linck, als er für 50jährige Mitgliedschaft im Schwäbischen
Albverein geehrt wurde. Alle waren auch 22 Jahre danach gespannt. Wie damals der
Jubilar holte jetzt Seizinger eine Erbswurst aus einer alten Aktentasche hervor. Noch
heute gibt es diese erstmals 1889 kreierte Suppeneinlage zu kaufen.
Wolf-Dieter Riexinger hat Otto Link nicht mehr selbst erlebt, aber er hatte sich gründ-
lich in dessen Werk eingearbeitet. Mit der Kamera hatte er Zeugnisse der ehemaligen
Weinbaulandschaft erfasst wie Weinbergmauern aus Muschelkalk oder Sandstein,
Steinriegel, steile Staffeln, Unterstände und seltene Pflanzen und Tiere. Manche
Schwarz-Weiß-Fotografie von Linck wurde dem Farbfoto von Riexinger gegenüber
gestellt, teilweise war vom gleichen Standort aus aufgenommen worden. Die
Veränderung der historisch gewachsenen Weinbaulandschaft konnte Linck nicht ver-
hindern, zu groß waren die ökonomischen Zwänge. Aber er hat es verstanden,
Refugien zu schaffen für typische Tiere und Pflanzen der „Hackfruchtgesellschaft“.
Am Rande der heute weitgehend maschinell bewirtschafteten großen
Rebflurbereinigungen gibt es noch geschützte Nischen, wie Riexinger aufzeigen
konnte. Sie besonders zu erhalten und zu schützen, ist das Gebot der Stunde.
Engagierte Naturschützer sind erfreulicherweise zu Pflegemaßnahmen in Biotopen,
zum Ausbessern von Weinbergmauern und Unterständen bereit. Natürlich weiß auch
Wolf-Dieter Riexinger, dass die Existenzgrundlage für die Wengerter heute ohne
moderne Bewirtschaftung, ohne Einsatz von Maschinen nicht gegeben wäre. Beides
in Einklang zu bringen, Naturschutz und Wirtschaftlichkeit ist unser heutiger Auftrag
– diese Einsicht war für Otto Linck bereits vor über 50 Jahren Leitmotiv.
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Halbjahresveranstaltung am 8. Mai 2010 in Eppingen-Mühlbach

Horst Seizinger, Schriftführer

Der Zabergäuverein hatte seine Mitglieder und Freunde zu einer Exkursion in das ehe-
malige „Steinhauerdorf“ Eppingen-Mühlbach eingeladen. Dort konnte der Vorsitzende
Uli Peter 40 Teilnehmer begrüßen. Manfred Holz vom Heimat- und Verkehrsverein
Mühlbach führte die Zabergäuer durch das Steinhauermuseum und den Skulpturenpark.
Schließlich zeigte Jens Reimold „seinen“ eindrucksvollen Steinbruch.
Das Steinhauermuseum dokumentiert nicht nur frühere Formen der Schwerstarbeit
beim Steinbrechen und die mühsame Steinbearbeitung ohne maschinelle Hilfsmittel,
sondern auch die soziale Stellung der Steinhauer. Geprägt war der Ort durch die vie-
len Familien, deren Lebensgrundlage die Arbeit im Steinbruch war. Nicht ausgespart
wird im Museum die ehemals niedrige Lebenserwartung der Arbeiter in diesem
Handwerk wegen der tödlichen Gefahr durch eine Staublunge. 
Dass man vor dem Museum in Sandstein gehauene Kunstwerke verschiedener Künstler
bewundern kann, bietet sich geradezu an. Ein Steinhauerlehrpfad ist im Entstehen und
wird noch in diesem Jahr eingeweiht. Der rührige Heimat- und Verkehrsverein ist
Initiator und Träger dieses Lehrpfades und wird unterstützt von der Stadt Eppingen.
Schließlich rundete ein Besuch des Steinbruchs die gelungene Veranstaltung ab. Jens
Reimold hat den Bruch für 12 Jahre von der Stadt gepachtet. Diese Vergabe entspricht
einer sehr alten Tradition. Die Pacht richtet sich nach der abgebauten Fläche und wird
im Nachhinein berechnet. Nach sehr exakt gesetzten Bohrlöchern und genau dosier-
ter Sprengladung wird der Fels abgesprengt. Teilweise erfolgt die Weiterverarbeitung
mit Gatter- oder Kreissägen, deren diamantbestückte Stahlblätter eine glatte
Schnittfläche hinterlassen. Je nach Kundenwunsch wird der Stein weiter bearbeitet.
So war auf einer schweren Drehbank ein mächtiger Stein eingespannt, der zu einer
großen Kugel geformt war. 
Die Zabergäuvereinler erlebten in Mühlbach ein Berufsbild, das sich stark gewandelt
hat. Aber immer noch übt das Brechen und Bearbeiten der mächtigen Sandstein-
blöcke große Faszination aus.

40

Jens Reimold (Mitte) mit den Exkursionsteilnehmern vor Ort im Steinbruch
(Vorlage: Zabergäuverein)
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Titelbild:
Schloss Stocksberg mit Heuchelberg 
in einer Luftaufnahme von 1963
(Vorlage: Landesmedienzentrum; LMZ 815392)
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